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Die Hafengiiter bei Richterswil
und die Staatsgrenze zwischen
Schwyz und Ziirich

von

Martin Styger






.Die Geschichte der Hofe beginnt mit der Geschichte
der Ufnau®, schreibt P. Joh. Bapt. Miiller in seiner ,,Geschichte
der Hofe Wollerau und Pféffikon*.? ’

Im 10. Jahrhundert schenkte die Alamannen-Herzogin
Reginlinde die Ufnau mit den zugehdrigen Hofen diesseits
und jenseits des Sees dem jungen Stifte Einsiedeln und
Kaiser Otto Il bestdtigte diesen Besi in der Urkunde vom
14, August 972. Das Einsiedler Klostergebiet jenseits dem
Egel bestand, wie der Name besagte, aus zwei ,Hofen”,
dem obern oder vordern Hofe Pfdffikon und dem niedern
oder hintern Hofe Wollerau. Die in den ]Jahren 1492 und
1512 verurkundete Grenze zwischen diesen Hofen ging vom
Bdrenried an der Sihl iiber Biiel und Giefen westlich
{(beim Feld) an der Kirche von Feusisberqg vorbei auf die
Leutschen und zum Walenseeli.? Westlicher Nachbar des
Hofes Wollerau war die Herrschaft Wddenswil, spéiter das
Deutschordenshaus der Johanniter.?

Rirchlich gehorte der Hinterhof zwei Pfarreien an,
welche durch den aus dem Hiittenseeli kommenden, bei
Hinterbdch in den LZiirichsee flieBenden Scheid- oder Krebs-

! Mitteilungen des Hist. Vereins des Kts. Schwyz, Heft 2 v, 1882.

? P. Joh. Bapt. Miiller, Geschichte der Hofe Wollerau und Pfiffikon,
S. 107.

3 Am 17. Juli 1287 verkaufte der Freiherr Rudolf von Wédenswil,
da er nur zwei Tochter hatte, seine Herrschaft mit den Kirchhérinen
Widenswil und Richterswil, samt der Zehntengerechtigkeit zu Wollerau,
dem Johanniterhaus Bubikon. Der Kaufpreis betrug 650 Mark Silber
(ca. 32,500 Fr.) an bar, sowie ein lebensléngliches Leibding fiir den
Freiherrn von jéhrlich 20 Mark Silber (ca. 1000 Fr.) auf Martini und
200 Miitt Haber auf Andred; mit der weitern Anbedingung, daB auch
Rudolfs Witwe, Anna von Biirglen, nach seinem Tode jdhrlich auf St.
Qallustag 20 Mark Silber und 25 Miitt Kernen, auf Martini 5 Mark Sil-
ber und auf Andred 25 Malter Haber ausgerichtet werden.
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bach geschieden waren; der &stlich dieser Grenze liegende
Teil war nach der Ufnau (seit 1308 nach Freienbach), der
westliche nach Richterswil pfarrgentssig. Durch diese Schei-
dung zerfiel der Hof Wollerau wieder in zwei Zehnfen-
bezirke : Ufnau bezw. Freienbach im Zehntenkreise des Stiftes
Einsiedeln, als Inhaber des Kirchensagges Ufnau-Freien-
bach, und Wddenswil, zu dem die St. Martinskirche in Rich-
terswil mit ihrem Pfarrsage gehorte.

Darum muBten die Leute des hintern Hofes Wollerau
schon seit dem frithen Mittelalter zwei Herren dienen, den
nachherigen Grafen von Rapperswil als Einsiedler Ding-
und Kastvogte und der Herrschaft Wddenswil, in dessen
Zehntenkreis die Pfarrei Richterswil —Wollerau gehérte.

Im 14. Jahrhundert kam die Herrschaft Rapperswil an
die Grafen von Habsburg-Laufenburg. Diese waren infolge
MiBwirtschaft gendtigt, manche ihrer Besifungen zu ver-
pfinden und so kam ums Jahr 1342 auch die Vogtei der
Hofe Pfdffikon-Bdch-Wollerau als Pfandschaft fiir 400 Mark
Silber (20,000 Fr.) in die Hdnde des Jakob Brun, Bruder des
Ziircher Biirgermeisters Rudolf Brun, und gelangte nach ver-
schiedenen Wandelgdngen im Jahre 1364 durch Verkauf an
die Herzoge von Osterreich. Im Sempacherkrieg (1386)
wurden die Hoéfe von Ziirich erobert und verblieben diesem
im Frieden vom 1. April 1389, das im Jahre 1393 auch die
verpfindeten NuBungen und Rechte in dieser Vogtei an sich
brachte. Hurden und die Ufnau blieben damals noch bei
der Herrschaft, aber auch nicht mehr lange; nach 20 Jahren
finden wir sie bereits unter Ziircher Vogtei.

Von der Stadt Ziirich, die einen Vogt in Wollerau und
einen Untervogt in Pféffikon hatte, wurden die Hofner wie
eingesessene Biirger behandelt, in Anerkennung ihrer Hiilfe
bei Tatiwil zu Weihnachten 1351. Aber auch das Ziircher
Regiment hatte keinen langen Bestand. Schon nach dem
ersten Feldzug im alten Ziirichkrieg kamen die Héfe wieder
unter eine neue Herrschaft. Nachdem in den ersten No-
vembertagen des Jahres 1440 die von Pfiffikon den Schwy-
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zern geschworen hatten, zogen diese iiber Freienbach nach
Richterswil; da kamen auch die aus den Héfen Wollerau
und Béch und andere, die noch nicht geschworen hatten,
und huldigten denen von Schwyz als ihren neuen Herren.
In dem durch Vertreter der eidgendssischen Stéinde Bern,
Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden und Zug unter der Fiithrung
des Ritters Heinrich von Bubenberg am 17. Christmonat 1440
auf dem Felde zu Kirchberg, zwischen Ziirich, Schwyz und
Glarus vermittelten Frieden wurde in Art. 3 bestimmt: daB
alle NufgnieBung, Herrlichkeit und Gewalt von Ziirich an
den Hdusern, Dinghdfen und an den Leuten zu Pfiffikon,
Wollerau, Hurden und an der Insel Ufnau, auch von allem
was dazu gehort bis an die March und die Landmarch von
Schwyz, nun und auf immer denen von Schwyz bleiben soll,
und in Art. 7 begeben sich die Ziircher auch allen Rechtes
und aller Gewalt, so sie an dem Johanniterhaus zu Wddens-
wil gehabt, so daB Meister und Orden solche unabhdngig
besigen sollen, ohne daB der einen oder andern Partei zu
irgend einer Zeit von dieser Seite Gefahr, Kummer und
Schaden entstehen diirfe. Im VerkommniB zwischen Ziirich
und den Eidgenossen vom 8. April 1450 wurde den Schwy-
zern der Besiy der Hofe wiederum bestdtigt, aber auch
den Ziirchern die im Jahre 1440 aberkannte Hoheit iiber
‘Wddenswil wieder zugeeignet.

Nach dem Bericht des damaligen schwyzerischen Land-
schreibers und Kriegteilnehmers Johannes Friind, hdtten die
Schwyzer im ]Jahre 1440 die Moglichkeit gehabt, sich auch
in den Besi der Herrschaft Wddenswil mit Richterswil,
Hitten und Schénenberg zu se§en; aber mit Riicksicht auf
das Johanniterhaus und den ihnen befreundeten Ordens-
meister Graf Hugo von Montfort, die Aneignung in der Mei-
nung, die Herrschaft werde den Johannitern in Ewigkeit ver-
bleiben, unterlassen. Aber diese Ewigkeit dauerte nur 100
Jahre. Nachdem bereits im Frithjahr 1528 in Wdddenswil
und Richterswil die Reformation eingefithrt worden, ging am
16. August 1549 die ]ohanniter-Commende Wddenswil mit
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SchloB und Herrschaft, mit dem Dorf Richterswil und der
Zehntengerechtigkeit zu Wollerau um 20,000 Gl.! an Ziirich
iiber. Die Zehntenanspriiche der Stadt kaufte Wollerau erst
im Jahre 1812 aus.

Wihrend der hundertjdhrigen Ziircherherrschaft (1342
bis 1440) iiber die Hoéfe, wurden dllféillige Streitigkeiten {iber
Eigentums- und Grenzverhdlinisse durch die Hoheit von
Ziirich abgetan. Seitdem aber im Frieden von 1450 Wa-
denswil wieder unter Ziircher, die Hofe aber definitiv unter
Schwyzer Herrschaft gekommen, bildeten die Landmarchen
zwischen Richterswil und Wollerau, zwischen Ziircher-
und Schwyzer Territorialhoheit, wiederholt Gegenstand recht-
licher Erdrterungen und schiedsgerichtlicher Entscheide.
Solche fanden statt zwischen den ]Jahren 1454 und 1464.°
Mitwirkende waren: von Ziirich Biirgermeister Rudolf von
Cham und Ritter Heinrich Schwend, von Schwyz Landam-
mann Ital Reding der jiingere und alt-Ammann Ulrich Wagner.
Dabei wurde die streitige Landesgrenze endgiiltig festgesest.
Die dariiber errichtete Urkunde ist nicht mehr vorhanden,
aber die seither geltende Landmarch, welche mit der Zehnten-
grenze Wddenswil-Wollerau zusammenfdllt, lernen wir aus
dem erwdhnten Zehnten-Loskaufakt von 1812 kennen; sie
ging 1. gegen Nordost, Siidost und Siiden dem Bach ent-
lang, der zu Bdch sich in den Ziirichsee ergieft und vom
Hiittenseeli herkommt und den Zehntenbezirk der Herrschaft
Widenswil von demjenigen des Kiosters Einsiedeln scheidet,
2. auf der Westseite von bemeldtem Bach, dem FuBweg nach,.

! Ca. 43,000 Fr. Aber der rhein. Gulden hatte damals einen hhern
Kaufwert als heute.

? ]. B. Kdlin sefst in seiner Allmeindgeschichte den Entscheid ins.
Jahr 1463 oder 1464; die Zeitbestimmung muB aber etwas nach riick-
wirts erweitert werden; Ital Reding d.]. war Landammann 1449—1464
(t 3. VIII. 1467). Am 30. Mai 1464 ist bereits Dietrich ]nderhalden
Ammann; dlt-Ammann Ulrich Wagner (f 1469): Rudolf von Cham ist
Biirgermeister 1454— 1469 ; Heinrich von Hunwil war alt-Schultheiff 1454,
1456, 1460, 1462, 1464, 1466/67, 1469 etc. Er konnte als solcher am:
Vertrage, also in diesem Jahre von 1454 bis April 1464 mitwirken.
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so von RoBberg, Allmeind und Rohr her iiber den Bach und
die Wollerauer Allmeind bis zum Wirtshaus zum Engel fiihrt,
von da der StraBe und dem Holz nach so zwischen den
Gdrten der Gebr. Sebastian und Anthonj Egli geht, bis in
den Miihlebach.“

Im niedern Hofe Wollerau hatten die Herren von Schwyz
die hohen und niedern Gerichte, hielten da einen auf zwei
Jahre gewdhlten Vogt und bezogen jdhrlich 100 rheinische
Gulden Steuern auf Martini. Im vordern Hofe Pfdfifikon ge-
horten ‘die niedern Gerichte dem Abt von Einsiedeln, der
dort einen Untervogt ernannte.

Im Wédenswiler Zehntenkreis d. h. zwischen Scheldbach
und Miihlebach liegen die sogenannten Hafengiiter, welche
durch die ,Hergisros“! (Hergisruns) in die dufere und
innere Hafengiiter geschieden werden.

Fiir die vorliegende Arbeit fallen lediglich die innern
vom Hergi- oder Heiligenbach, bis zum Miihlebach reichen-
den, nérdlich vom See und siidlich von der WollerauerstraBe
begrenzten Hafengiiter in Betracht, ein an sich kleines Terri-
torium, dessen Geschichte aber eine groBe Spanne Zeit, von
1470 bis 1841 umfaBte, wobei dann auch die damit ver-
bundene Regelung der Land- und Seegrenze zwischen Schwyz
und Ziirich im hintern Hof Wollerau, einen eminent staats-
rechtlichen Charakter hat; die allgemeine Kenntnis des hi-
storischen und lokalpolitischen Hintergrundes des Doppel-
themas dient zum bessern Verstdndnis.

. Die Stellung der Hofe, speziell des hintern Hofes
Wollerau zu Schwyz, war eine viel beschrinktere als die-
jenige der Landschaften March, Einsiedeln und KiiBnacht,

! In dltern Urkunden und noch im Jahre 1840 wird die Hergisros
auch ,Helgerun* und der Bach , Heiligen-Bach“ genannt. Vielleicht hat
dieser Namen Bezug auf die alte Tradition, daB hier die neugléiubigen
Richterswiler im Jahre 1529 die Kirchenzierden, Altdre und Bilder der
alten St. Martinskirche verbrannten. Aus diesem blindwiitigen Zerstos-
rungswerk retteten die Wollerauer das Holzbild des Marienaltars, eine
Darstellung des Hinscheides der seligsten Jungfrau und ,der Gesell-
schaft, die bei ihrem End war.“
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denn sie waren durch Eroberung, legtere aber durch Ver-
landrechtung an Schwyz gekommen; doch beim wiederhol-
ten Wechsel der Vogtei und der Herrschaft, seit dem Er-
16schen der Rapperswiler in der zweiten Hdlfte des 13. Jahr-
hunderts waren die Wollerauer von einem Gebieter zum an-
dern gekommen und des Schworens und Huldigens gewdhnt.
Sie waren immer gute, willige ,Untertanen“ und gehorsame
Diener der Gnddigen Herren und Obern in Schwyz, zu Frie-
dens- und zu Kriegszeiten; dafiir haben diese aber auch vdter-
lich fiir sie gesorgt, vorab fiir ihr Seelenheil.

Zur Zeit der Glaubensspaltung durfte die Zwinglische
Lehre innert den Hoheitsgrenzen von Schwyz weder offen
noch geheim verkiindet werden. Die kirchliche Abkurung
mit Richterswil und die Griindung einer neuen Kilchhori
Wollerau wurde von der Landeshoheit energisch unterstiift.
Im ]Jahre 1554 lies der gesessene Landrat dem Ziircher Vogt
zu Wddenswil, Bernhard von Cham mitteilen, Schwyz habe
denen in den Héfen eine Tagung gemacht, betreffend die
Haltung der Feiertage: er solle den Ziirchern, welche in den
Hofen Giiter haben, einzeigen, daB sie dieser Feiertags-
ordnung auch unterstellt seien und bei vorkommenden Uber-
tretungen, in die darauf gesefte BuBe verfdllt wiirden; wer
diese Feiertage nicht kenne, soll sich beim schwyzerischen
Vogt dariiber erkundigen. Hier kamen vorab die Hafen-
gliter in Betracht. |

Um Reibereien zu verhiiten, war den Wollerauern ver-
boten, an der Fastnacht nach Richterswil zu gehen. Da8
zu jener Zeit der Geschdfisverkehr zwischen den Angehori-
gen von Schwyz und denen von Ziirich sehr erschwert, wenn
nicht ganz unterbunden war, ist selbstverstéindlich. Holz,
Heu und Streue ohne spezielle Bewilligung vom Schwyzer- ins
Ziirichbiet zu verkaufen, war den schwyzerischen ,,Untertanen*”
verboten. Im Mai 1646 wurde den Wollerauern zugelassen
und vergiinstiget, kiinftig aus den Hofen Richterswil, Wddens-
wil S6mmerungsvieh in ihre Weiden zu nehmen und ihnen
ebenméissig auch Herbstagung zu geben; lefteres aber mit
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-spezieller Erlaubnis des schwyzerischen Obervogtes-in den Ho-
fen. Auch hattendie Viehbesiger eine Bescheinigung zu bringen,
daB das Vieh Jahr und Tag in jenen Hofen gestanden sei.

Auch ddfiir wurde von Schwyz gesorgt, daB die Héfner
bei dem damaligen Geldwirrwar von den Ziirchern nicht
iiber's Ohr gehauen wurden, indem der Rat anno 1680 den
Ib. , Untertanen“ in der March und in den Hofen verbot, die
»Luri-Ortli* hdher als fiir 11 Schl. (44 Rappen) anzunehmen.

Der Landrat von Schwyz fand auch fitr gut und ange-
zeigt, die Hofner zu ermahnen, in der Fastenzeit sich des
Wirtshausbesuches zu enthalten und nur etwa an Sonn-
tagen eine bescheidene Urte sich zu génnen.

Auch das Tanzen konnte vor ‘altem schon gefédhrlich
‘'werden; darum wurde in dem, auf Sonntag nach Miseri-
cordia, war der legte Tag April ‘des ]Jahres 1656 — von
Landammann, Rat und gemeinen Landleuten zu Schwyz,
.denen von Wollerau und Pfiffikon erteilten Gnadenbrief, die
Erlaubnis, sich dieser Belustigung an Kirchweihen und ehr-
lichen Hochzeiten hinzugeben, an die Bewilligung des Lan-
dessdckelmeisters von Schwyz gebunden.!

Es war iibrigens nicht ohne, daB8 die gniddigen Herren
und Obern von Schwyz ihre Angehorigen in den Hofen

! Von der personlichen und gesellschaftlichen Bevormundung der
»Unterthanen” in den Héfen mdgen noch einige Beispiele, die ihnen
jedenfalls besonders nahe gingen, erwihnt werden: Es scheint, daB sie
frither unter Schwyzerherrschaft ihren Wein selber trinken, oder iiber
die Altmatt in’s innere Land liefern muBten. Erst im Jahre 1682 wird
ihnen bewilligt, ihr Eigengewéichs auszuschenken.

Das alleinige Tafernenrecht an der wichtigen Verkehrsstation
Schindellegi gehérte den Schwyzern. Im Jahre 1683 wird dem Schwyzer
Hans Balz Stédelin, Wirt, an der Schindellegi. sein Tafernensrecht ge-
schirmt und verfitigt, daB vor und nach der Brugg bis zum Engel (gegen
Hiitten) niemand wirten diirfe;: wenn er (der Wirt) einer armen Frau
mit vielen Kindern es aber vergtnnen wolle, etwas Most auszuwirten,
modge er es tun. Spdter ging der Wilde Mann an der Schindellegi mit
obrigkeitlicher Ratifikation kaufsweise von einer Hand zur andern; um
1696 gehorte er z. B. dem Plarrer Mathias Rickenmann in Bollingen.

Erst im Jahre 1764 wurde vom gesessenen Landrat zu Schwyz das
alleinige: Wirtschaftsrecht des Wilden Mann aufgehoben und einigen
Hofleuten das Wirten von Eigengewiichs erlaubt.
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unter besondere Aufsicht nahmen; hatte doch gewi nicht
ohne Grund der schwyz. Bannwart Martin Gasser zum Kreuz.
am Rothenthurm sich beklagt, die H6fner Rebmannen hdtten
auf der Altmatt Rebstecken gefrevelt; aber da man keinen
in flagranti ertappt, blieb es bei einer Verwarnung, dafiir
hatte man aber den Weinfiihrer Andreas Folmi aus den
Hofen erwischt, der zu wiederholten Malen auf der Altmatt
aus den Lageln Wein getrunken und sie mit Wasser wieder
nachgefiillt und so nach Schwyz gebracht hatte; er wurde
dafiir mit 100 Gld. gebiiBt und Ehr- und Gewehrlos erkldrt..
Und so wiren noch verschiedene Beispiele -iiber die von
Schwyz erlassenen Polizeivorschriften von Handel und Wan-
del anzufithren, aber es mangelt der Plag. Gleichwohl und
vielleicht umso mehr waren die Hofner und insbesondere
die Wollerauer den Schwyzern in kindlich dankbarer An-
hdnglichkeit, oder besser gesagt, Untertdnigkeit zugetan;
ihre Kontingente folgten den Schwyzern in die Burgunder-
kriege, im Schwabenkrieg und im schwedischen Feldzug.
Fiir die Teilnahme an den- Villmerger-Kriegen 1686 und 1712
empfiengen sie von Schwyz die sogenannten Gnadenbriefe vom
30. April 1656 und 23. Oktober 1712. -

Nach dem 2. Villmergerkrieg — im Frieden v. 11. Aug.
1712 — muBten die Schwyzer das Dérfchen Hurden und
von diesem aus gemessen noch 3000 Schuh vom sogen. Hurd-
nerfeld (gegen Pfaffikon) an Ziirich und Bern abtreten.®
Schon im folgenden Monate — am 16. Sept. 1712 — luden
Statthalter und Rat der Stadt Ziirich, die von Schwyz zu
einer Tagfahrt ein fiir die Segung der Marchsteine an der
neuen Grenze zwischen Hurden und Pfdffikon. Die Adresse die-
ses Ziircherschreibens lautend: ,,denen Frommen, Fiirsichtigen,

! Dieser zeitweise Ubergang an Ziirich gereichte den Fischern von
Hurden zum Vorteil. Als Ziircherbiirger erwarben sie das Recht des.
Fischfanges auf Ziircher Seegebiet. Dieses Recht behielten sie auch nach
der Wiedervereinigung mit Schwyz im Jahre 1803, da es ihnen nicht
bestritten, im Gegenteil im Staatsvertrag von 1841 ausdriicklich bestdtigt
wurde. Bei den Fischereikonferenzen von 1886 wurde ihnen das Privi-
legium neuerdings anerkannt.
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Ehrsamen, Weisen Landammann und Rat zu Schwyz, unser
besonders guten Freunden und getreuen lieben alten Eid-
genossen, unser friindlich willig Dienst samt was wir Ehren,.
Liebs und Guts vermdgen zuvor,“ — steht im merkwiirdi-
gen Gegensaj zu den vor nicht einmal zwei Monaten statt-
gefundenen, blutigen Kdmpfen zwischen den, erbitterte Feinde-
gewesenen Bundesbriidern. Der gleiche Geist lebte noch in
den Eidgenossen wie im ‘ersten Religionskriege bei der
.Milchsuppe von Kappel“, ,bei aller Zwietracht blieb die alte-
Freundschaft nicht vergessen*.

Die Staatsumwdilzung von 1798 ebnete auch den bis-
her untertdnigen Landschaften des Kantons Schwyz den Weg
zur Freiheit. Am 18. Februar 1798 entboten die zu Ibach
vor der Briicke versammelten Landammann, Rdte und
Landleute von Schwyz, ihren getreuen, lieben Landschaften
— der tiibliche Titel ,Untertanen* wurde vermieden — Ein-
siedeln, KiiBnacht, Hof Pfiiffikon und Hof Wollerau! viter-
lichen GruB, wohlgeneigten Willen und gaben zu vernehmen::
~daB sie in reifer Beherzigung der gegenwdrtigen, hdchst-
bedenklichen Lage unseres theuern Vaterlandes und in
viterlicher Einsicht auf die von diesen unsern Angehdrigen
Landschaften betédthigten belohnungswiirdigen Treue, Anhdng-
lichkeit und der Priifung ihres durch gesegjliche Wege mit
soviel Bescheidenheit als Ehrerbietung gegen Uns, ihren
natiirlichen Landesherrn, geduBBerten Wiinschen, uns frei und
ungedrungen entschlossen haben, in Absicht auf das Schick--
sal und die Verhdiltnisse dieser unserer Landschaften die-
jenigen Verdnderungen vorzunehmen, die mit der allgemei-
nen Wohlfahrt unseres Vaterlandes vereinbarlich und dem
Geiste der Zeiten angemessen sind“; — erkannt und verord-
net: ,dafl die obbemeldten Landschaften von dem heutigen-

' Die March war nicht dabei, weil ,dieses irre geleitete Volk“ es
gewagt hatte, schon vorher — am 11. Februar — vollstiindige Freiheit und
Unabhdngigkeit zu verlangen. Erst am 8. Mérz 1798 wurde der Lands-
gemeindebeschluB vom 18. Februar von Schwyz .auch auf die March
ausgedehnt. !
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Gewalt aus frei und unabhingig in Absicht auf alle poli-
tischen Rechte den Landleuten unseres freien Standes Schwyz
gleich -erkldrt und -als gefreyte Landleute mit uns den ge-
freyten Landleuten vereinigt sein sollen — jedoch auf Ra-
tifikation kiinftiger Mayenlandsgemeinde, als unserer hich-
sten Landesgewalt”. Lefjterer Zusay war fiir die Landschaf-
ten in der Folge recht verhdngnisvoll, denn diese Maien-
landsgemeinde fand gar nickt mehr statt und die damit aus-
.gebliebene Ratifikation der Beschliisse der auBerordentlichen
Landsgemeinde, gab spdter den Schwyzern AnlaB zu aller-
hand Ausfliichten zur Umgehung der gemachten Versprechen.

Am 30. April 1798 wehrten sich die Hofner helden-
mdBig gegen die anstiirmenden Franken und retteten unter
Hauptmann Hauser von Ndfels die Ehre des Tages, wdhrend
-der Glarner Oberst Paravicini, der als Kommandant des
rechten Fliligels die Aufgabe hatte, die March und die Hofe
zu schiiBen, von seinen eigenen Landsleuten, des Verrates
beschuldigt, schméihlich den Kampfpla verlieB und die Hof-
ner einem traurigen Schicksale preisgab. Die einbrechen-
den Franzosen pliinderten, brannten und mordeten; wer ihnen
in die Hdnde fiel, wurde niedergeschossen oder grausam
-zu Tode gemartert. 42 Hofner verloren an diesem Schreckens-
tage das Leben, 18 wurden verwundet.

Durch die Mediationsakte von 1803 wurde aus dem
‘alten Land, der Republik Gersau und den d&duBern Land-
schaften, der ‘Kanton Schwyz neugestaltet; aus den Hofen
Wollerau und Pfiffikon wurden zwei gleichnamige Bezirke
geschaffen und Hurden kam wieder zu Pfdffikon

Bei den Ende 1830 im HKanton Schwyz beginnenden
Verfassungskdmpfen hielt der Bezirk Wollerau zum alten
Lande, widhrenddem Pfiffikon sich zu den &GuBern Bezirken
-schlug.

Nach der Beendigung dieses sehr bewegten Hausstreites
durch die Verfassung vom 13. Oktober 1833 bildeten die
Hofe weiter zwei Bezirke bis zur Verfassung vom Jahre 1848.
Aber auch in der Verfassungsperiode 1833—1848, machte
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sich die Prdponderanz des innern Landes in allen politi-
schen oder dazu gemachten Fragen geltend.

II. In diese legtere Zeit fillt der Hafengiiterhandel, der--
als eine interkantonale Angelegenheit staatsrechtliche Be-
deutung hatte und bei dessen Austragung sich die Behor-
den von Schwyz auch von solchen Gesichtspunkten leiten
lieBen, obwohl sie den Wiinschen und Interessen der alten
Freunde und Helfern von Wollerau wéhrend des Verfassungs-
streites nicht entsprachen.

Bei den vorerwihnten Schiedsgerichts-Verhandlungen
und der Grenzbereinigung von 1454/64 blieben verschiedene
Rechtsverhdiltnisse unerdrtert und unentschieden, so nament-
lich betreffend die Jurisdiktion von Schwyz auf seinem Terri-
torium, das Recht der Steuererhebung, der Fertigungen und der
gemeinsamen Allmeind der Leute von Wollerau und Richters-
wil, weshalb der Streit nicht zur Ruhe kam, sondern weiter

dauerte bis zur schiedsgerichtlichen Austragung durch Eid-
- gendssische Boten am 15. Mai 1470. Daran nahmen teil als
Delegierte der vermittelnden Orte: von Bern, Ludwig Hegel
von Lindach und Anton Archer, beide Venner: von Luzern,
Heinrich von Hunwil, alt-SchultheiB; von U/ri, Peter Muheim;
von Unterwalden, Paul Ennetacher, alt-Ammann nid dem Wald;
von Zug, Heinrich Landis; von Glarus, Werner Aebli,
Ammann. Schwyz war vertreten durch Ammann Dietrich
Inderhalden und Rudolf Merz, Vogt in den Héfen; Ziirich
durch alt-Biirgermeister Heinrich R&ust, Ratsherr Nikolaus
Brennwald und Stadtschreiber Konrad von Cham. Das Rechts-
objekt umfaBte einen nérdlich vom See, westlich vom Miihle-
und Altenbach, 6stlich vom Hergibach und siidlich von dem
ob dem Gemeinwerk (Gemeinmark] oberhalb dem Riet-
biiel durchgehenden Holz, liegenden Bezirk. Der Spruch

lautete: ,1. Die kleinen Gerichte in den sireitigen Kreisen
~ sollen, da selbe in der Landmarch von Schwyz liegen, die-
sem mit allen Lasten und Freveln bleiben; die hohen Ge-
richte bleiben wie sie abgeteilt sind. Dagegen sollen die
von Richterswil und Wollerau das Gemeinwerk daselbst mit--
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-einander brauchen und nufgen, wie von altersher und wie
.das in einem Berichtbriefe von 1290 zu Zeiten Abt Hein-
richs von Einsiedeln und der Grdfin Elisabeth von Homberg
~geordnet ist. 2. Der Kauf des Gemeinwerkes um den Riiti-
bithl, den vordem die von Wollerau dem Hans Schmid von
Richterswil gegeben, soll ab sein und der Riitibiihl Gemein-
werk bleiben, die von Wollerau sollen dem Hans Schmid
das bezahlte Geld zuriickerstatten. 3. Alle Fertigungen von
Giitern, die in den bezeichneten Kreisen liegen, sollen fortan
vor einem Herrn zu Wdédenswil oder seinem Richter statt-
finden. 4. Schwyz und Wollerau sollen auf die Giiter in
-diesen HKreisen keine Steuern und Brduche legen, da sich
nicht erfunden hat, daB sie ein solches vormalen getan
haben. 5. Dagegen sollen die von Richterswil von allen
‘Qiitern, die sie auBer diesen HKreisen in den Hoéfen zu
Wollerau haben, Steuern und Brduche geben, wie von
Alters her. 6. Wer von nun an in diese Kreise ziehen und
-da seBhaft wiirde und alle die da sifen, soll denen von
Schwyz mit Diensten und allen andern Sachen gehorsam,
nur die Giiter sollen steuerfrei sein. 7. Wie bisher die von
Richterswil und Wollerau an jenen Enden Wege, Stege, Ehe-
haften usw. gegen einander gebraucht haben, dabei solle
es bleiben. 8. Jede Partei tréigt die dieser Sache wegen
-erlaufenen Kosten an sich selbst. Damit sollen die Parteien
um dieser Streitigkeit willen génzlich vertragen sein.“?

Die Beniigung der gemeinsamen Allmeind der Leute
von Wollerau und der Dorfleute von Richterswil — Ziff. 1
und 2 des Spruches — gaben seit 1568 wiederholt AnlaB
.zu Differenzen zwischen den beiden Orten, die erst 300 Jahre
nach dem Wddenswiler Tag, anno 1776 durch Teilung ab-
-getan wurden.?

! Pergamenturkunde mit vier Siegeln im Archiv Schwyz. Eidgen.
.Abschiede, Text II, 409.

* Diesen Gegenstand behandelte }. B. Kdlin schon vor 40 Jahren
im 7. Heft der Mitteilungen des Hist. Vereins 1890, auf Grundlage eines
"Vortrages an der Jahresversammlung vom 15. Juli 1888. Dort sind in
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Es ist nun an der Zeit, daB auch dem untern Teil des
‘Spruchgebietes, den ,Hafengiitern* einige Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Die sie speziell betreffenden Ziffern 3, 4,
5 und 6 des Schiedspruches sind etwas eigentiimlich ge-
zwungen, das sichtbare Resultat eines zdhen Marktes, denn
-es ist vom staatsrechtlichen Standpunkte aus sehr auffallend,
.daB der Bezug von Steuern und die Fertigung von Giitern
vom territorialen Hoheitsrechte ausgenommen sein sollen.
Der Grund mag in den ortlichen Verhdltnissen zu suchen
sein. Die in den innern Hafengiitern, d. h. auBerhalb dem
Miihlebach liegenden Gebdude galten nidmlich als Fortse§ung
.des Dorfes Richterswil und auch die Bewohner betrachteten
sich in kirchlichen und Schulverhdltnissen, wie in Ausiibung
politischer Rechte, als Angehorige von Richterswil.

I. Mit Riicksicht auf die gleichzeitige Festlegung der
Seegrenze mit der Landgrenze im Staatsvertrage von 1841,
ist auch das alfe Seerecht in Betracht zu ziehen.

Der sogenannte untere Ziirichsee, von Ziirich an bis
hinauf zu ,den Hurden“,! mit Fischenzen, Ddmmen und
Nuungen, ausgenommen der unter dem Namen ,Frauen-
winkel“ bei Pféffikon bekannte, dem Stifte Einsiedeln eigen-
tiimlich zustehende Seebezirk, gehorte ehedem zufolge Ver-
leihung des Kaisers Karl IV. vom 31. Mérz 1362 den Biirgern
von Ziirich.®

Durch die im alten Ziirichkrieg erfolgte Eroberung der
Hofe Wollerau und Pféffikon mit dem dazwischen liegenden
Bdch erlitt die ziircherische Oberhoheit iiber den See keiner-
lei Verdnderungen. Sie erstreckte sich nach wie vor auch
iiber das vor dem nunmehr schwyzerischen Gebiete gelegene

den Beilagen auch die weitldufigen, Ende 1469 und anfangs 1470 zwischen
.den Parteien gewechselten Rechtsschriften abgedruckt.

! So genannt von den schon seit dem 13. Jahrhundert in den dortigen
Untiefen unter der Bezeichnung Hiirden oder Hurden aus Flechtwerk
-erstellten Fischereifachen.

* Damals gehérte auch das an den See anstoBende Hoéfnergebiet
einem Ziircher, dem Jakob Brun.
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Seebecken, den sogenannten Bdchiwinkel. Aus diesem
Verhdltnis entstanden aber im Laufe der Zeit zwischen den
Stiinden Ziirich und Schwyz verschiedene Streitigkeiten iiber
die Jurisdiktion sowie iiber Schiffahrt und Fischerei.. In einem
Memorial, welches Ziirich im Jahre 1779 an die eidgends-
sischen Stdnde ergehen lieB, heiBt es unter anderm: ,Der
so geheiBene Bdchiwinkel hat keine Marchen, welches. eben
ein Beweis ist, da er partem integrantem von dem ganzen
Ziirichsee ausmache, sonst miiite er seine ordentlichen Grenz-
scheidungen haben, wenn er jemals davon getrennt gewesen
wdre; man miiBte wissen wo er anfdngt und wo er endet.
Wenn nun etwas Strafbares an diesem Orte begangen
wiirde und die Judikatur nach Schwyz gehorte, miifte man
ganz natiirlich in jedem Fall ganz besonders ausmarchen.”
Dagegen wurde von Ziirich zugegeben, daB der Frauen-
winkel dem Kloster Einsiedeln gehore. Merkwiirdigerweise
wuBte aber Ziirich schon 10 Jahre nachher ganz gut, ., wo
der Béchiwinkel anféingt und wo er endet“. An der Tag-
sagung in Frauenfeld im Juli 1789 erkldrte die Ziircher
Gesandtschaft: Unter Béachiwinkel verstehe man die Strecke
vom Miihlebach in Richterswil bis zum Marchstein des
Frauenwinkels bei Freienbach. Die ,Seemarch* dem Héfner
bezw. Schwyzer Staatsgebiet entlang war also ldngst bekannt
und es fehlte nur noch die Grenzbestimmung seeauswdirts,
die damals aber noch nicht in Betracht fiel, weil das Eigen-
tumsrecht der Stadt Ziirich am Seegebiet nicht in Frage stand.

Zum bessern Verstidndnis der ziircherischen Eigentums-
und Hoheitsanspriiche am untern Ziirichsee mit ihren Kon-
sequenzen im allgemeinen und im Bdchiwinkel, an dem die
Hafengiiter gelegen sind, im besondern, ist ein Blick in die
Geschichte des Ziircher Seerechtes angezeigt, dessen Ge-
staltung verschieden ist von demjenigen des Zuger- und Vier-
waldstittersees.! Das Gebiet der legtern war niemals Reichs-

! Im Vierwaldstittersee unterschied man schon im Mittelalter zwei -
Zonen, einmal den am Lande sich hinziehenden als sogenannter Stremd-
boden mehr oder minder wahrnehmbaren, oft sanft, oft steil gegen den
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see. Die Fischereirechtsamen gehérten der Grundherrschatft,
die auch iiber den vor ihrem Gebiete liegenden See dis-
ponierte. Nachdem die Waldstdtte am Morgarten und bei
Sempach mit dem Feudalwesen in ihren Gebieten griindlich
aufgerdumt hatten, verschwanden auch die grundherrlichen
Fischereirechte im Waldstétter- und Zugersee. Am erstern
bildeten sich die territorialen Fischenzen von Genossen-
schaften, Korporationen und Privaten zu Luzern, Weggis,
Vitznau, KiiBnacht und Gersau. In Zug erwarb die Stadt
mit weit umliegenden Héfen auch die dazugehorenden Fi-
schereirechtsamen.

Im Gegensaff zu den Verhdltnissen beim Waldstditter-
und Zugersee war der ganze Ziircher Untersee bis zur Rap-
perswilerbriicke mit Ausnahme des dem Kloster Einsiedeln
gehdrenden ,Frauenwinkels“ gemdB Ausmarchung vom 9.
April 1586 und der Revision vom 8 Mdrz 1769, sowie des
sogenannten Walaseeli bei der Bédchau, welches das Kloster
Einsiedeln im April 1360 um 20 Mark Silber von Peter von
Rambach, Biirger von Rapperswil, erworben, am 7. Februar
1842 an Landammann Héfliger in Béch tauschweise gegen
Streueriedter abgetreten hat, Keichsgebiet. Als solches war

Seegrund abfallenden Uferstreifen: , Seefuhre“ oder ,Furre“ genannt,
zum andern die auBlerhalb liegende Seetiefe. Nach dem mittelalterlichen
Rechtssprichwort: ,Die Ufer halten die Wasser”, ging der Seestrand
meist ins Eigentum iiber, sei es der Ansi5Ber, sei es einer Grundherr-
schaft oder einer Korporation (Markgenossenschaft); ihnen gehorte die
~Fischenz”, das ausschlieBliche Recht des Fischfanges. Die auBerhalb
liegende ,offene See“ wurde zur Allmeind, die jedermann aus der be-
treffenden ,HKirchhére“ bezw. dem betreffenden Gemeindebann nuten
konnte.

In Zug unterschied man einen verlehnten und einen unverlehnten’
See; der lefstere war jener Teil des Sees, welcher der Stadt zunéchst
- liegt und nicht an einzelne Fischer verliehen wurde, withrenddem das
bei den weiter entfernten Seeteilen mit den Fischenzen der Fall war.

Segesser: Rechisgeschichte; Blumer: Staats- und Rechtsgeschichte ;.
Liebenau: Geschichte der Fischerei; Dr. V. Winiker: Die Fischereirechte
am Vierwaldstéttersee ; H. Peter : Die Fischereiberechtigung nach schwei-
zerischem Recht; Dr. A. Iten: Die ehemaligen Fischereirechte der Stadt
Zug.

Mitteilungen 1931 ) ¢ 2
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der Ziirichsee von jeher eine offene freie ReichsstraBe und
da es auf diesem Seewege keine Wirtshduser und auch keine
Schiffsrestaurationen gab, war dem fremden Reisenden und
Pilger vergdnnt, eine Handvoll Fische zu bescheidener Agung
zu fangen, gleichwie er auf dem Landwege in der gemeinen
Mark fiir drei Tage Friichte sammeln konnte.

Karl IV. war gegen Ziirich iiberaus wohlwollend und
freigebig. Neben der Verleihung des Ziirichsees erteilte er
der Stadt im Jahre 1362 nicht weniger als 10 Gnadenbriefe,
.das Recht zur Einlésung von Reichs-Pfand und dergleichen
betreffend. _

Aus dem Seeschenkungsakt leitete Ziirich seine Eigen-
tumsrechte am Ziirichsee ab: in seinem ganzen Bette, soweit
die Wellen schlugen, von der Stadt ,bis an die Hurden* und
«damit auch das Dominium absolutum et eminens mit allen
Praerogativen, worin auch das Eigentumsrecht am Seegestade,
am diinnldndigen Ufer oder Strandboden inbegriffen war.

Damit hatte der Ziircher Untersee aufgehort, eine freie
WasserstraBe zu sein. Ziirich stellte sich fortan Schwyz
und seinen Angehorigen gegeniiber auf den Standpunkt,
daB das Recht der Schiffahrt, das Recht, Niederlagen und
Haaben (Schifflinden) zu errichten und dariitber zu dispo-
nieren, der Stadt Ziirich zugehore, indem ihre Oberherrlich-
keit nicht von der Landschaft abhange, welche sie am und
um den See besige und die sie schon vorher innegehabt,
sondern von der kaiserlichen Ubertragung.

DreiBig Jahre lang — von 1766—1796 — beschidiftigte
der sogenannte Schiffahrtsstreit zwischen Schwyz und Ziirich
die eidgendssische Tagsafung, welche die Vermittlung iiber-
nommen hatte. In der Juli-Tagung zu Frauenfeld (796,
konnte der bernische Abgeordnete den Tagherren melden,
daB diese ,,Seeschlange“ endlich verglichen und abgetan sei.

Dieser Staatsvertrag vom 6./8. Juni 1796, regelte in Art. I:
Die Jurisdiktion auf dem untern Ziirichsee von der Land-
march bei Richterswil (Miihlebach) bis an die Hurden, je-
doch nur in strafrechtlicher Beziehung d. h. fiir strafbare
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Handlungen, die vom Ufer bis Mitte See vorkommen, lieB
aber im lidrigen die bestehende civil- und verwaltungs-
rechtliche Oberherrlichkeit der Stadt Ziirich iiber den See
unberiihrt; in Art. II die Schiffahrt; Art. Il die Salz- und
Getreidefuhr; Art. [V die Pilgerfuhr; Art. V den Schindellegi-
traktat; Art. VI das Transitgut; Art. VII die Fischenz im
Bachiwinkel; Art. VIII den Frauen- oder Pfiffikonwinkel;
Art. IX die Anlage von Haaben.'

Die Verfolgung der Verhandlungen in den Tagsafungs-
abschieden von 1766—1796, macht einen recht bemiihenden
Eindruck und es scheint, daB auch die Tagherren den ,Ver-
leider” bekamen, indem sie z. B. im Juli 1791 beschlossen,
einstweilen mit der Sache sich nicht mehr zu befassen und
die Auss6hnung den beiden ,Concernierenden” Stdnden zu
iiberlassen. Das Endresultat war fiir Schwyz ein klégliches;
Die Ziircher Hoheit iiber den schwyz. bezw. an Schwyz stos-
senden Teil des Ziirichsees blieb weiter bestehen; die Ziircher
Fischer- und Waidordnungen, waren weiterhin fiir die Hof-
ner-Fischer maBgebend, das Eigentum am Strand- oder
Reichsboden, d. h. an dem vom mittlern Wellenschlag be-
rithrien Uferband, oder nach der Definition des Staatsver-
trages von 1796, am See ,soweit er ohne je eine An-
schwellung in seiner gewdhnlichen, ruhigen und natiirlichen
Lage geht*, verblieb der Stadt Ziirich; die bestehenden ,,Fach-
und Ferinen“ der Grundeigentiimer am Ufer blieben zwar
bestehen, durften aber bei Handdnderungen nicht mit ver-
duBert werden; die Anlage von mehr als zwei ,Haaben®
am QGestade, vom Miihlebach bis Pféffikon, war den Hof-
leuten nicht gestattet u.s. w. Damit wurden ganz unhaltbare
Zusttinde einfach wieder sanktioniert.? Auch die Staatsver-
dnderungen, welche der franzésischen Invasion und der Hel-
vetik folgten, brachten vorderhand keine Anderungen der
Verhiltnisse am Ziirichsee. Dagegen hatten die Bestimm-
ungen des Art. I betr. das Eigentumsrecht am Strandboden,

! Anhang. |
? Eidgen. Abschiede, VIII. 162.
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auch EinfluB auf die offentlichen und privatrechtlichen Ver-
hdltnisse der Hafengiiter. Auch diese haben ihre iiber
hundertjdhrigen Differenzen, entsprungen aus einzelnen Be-
stimmungen des Schiedsspruches vom 15. Mai 1470, welche
den Rechtsanschauungen, Verhdltnissen und Bediirfnissen
‘einer vorwdrtsschreitenden Zeit nicht mehr entsprachen. lhre
definitive Regelung durch die freundeidgenéssiche Zusam-
menarbeit der beiden Stédnde im Jahre 1841 war gliicklicher,
als diejenige im ]Jahre 1796, betreffend den Zirichsee, sie
regelte nicht nur die Hafengiiter-Angelegenheit, sondern be-
stimmte auch seeauswdris die Grenzen des schwyzerischen
Eigentums- und Hoheitsrechtes im untern Ziirichsee von der
Landgrenze im ,Hafen* bei Richterswil, bis nach Hurden.

Es handelte sich dabei auf der Landseite hauptsichlich
um die Fertigung von Handdnderungen, schuldentriebrecht-
lichen und andern hoheitlichen Handlungen, Steuern und
Abgaben und die Militarhoheit im Territorium der Hafen-
gliter, auf der Seeseite um die Beniigung und Inanspruch-
nahme von Strandboden. Im Wesentlichen standen In-
teressen der beiden Gemeinden Wollerau und Richterswil
in Frage.

Das sind die rechtshistorischen Verhdlinisse der Richters-
wiler Hafengiiter und des Ziircher-Seerechtes, welche im A//-
gemeinen dem Staatsvertrag vom 19.Mai 1861 zu Grunde lie-
gen. Im Besondern fillt in tatsdchlicher Beziehung in Betracht:

. Beziiglich- Beniigung von Strandboden. Im ]ahre
- 1738 wurde von Sdckelmeister Wunderli in Richterswil, im
innern Hafen Strandboden gegraben und auf seine auBer-
halb gelegenen Giiter abgefiihrt. Durch den schwyzerischen
Landvogt in den Hofen vor Recht zitiert, bestritt er den Ge-
richtsstand unter Berufung “auf die Erkldrung des Ziircher
Landvogtes in Wddenswil, daB soweit der See iiber das
Land hinaufwachse und wieder ,abschwine*“ das Territorial-
recht den Ziirchern gehore.

Im folgenden Jahre 1739 hatte Andreas Hofliger in Bich,
vor seinem Gute im innern Hafen auf den ,Reich“- (Strand-
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boden), zum Schufe seiner Reben am See eine Mauer er-
stellt und die Erlaubnis dazu von den Ziircher Seevigten
Escher und Landolt eingeholt; dagegen hatte Schiizenmei-
ster Wild von Richterswil die Bewilligung zur Erstellung
einer Schugmauer fiir sein Land im innern Hafen, vom Lan-
dessdckelmeister Reding erhalten, vorsichtshalber aber auch
die Seeviégte um Erlaubnis gefragt.

Endlich war von Faktor Biieler in Bdch dem Sdckel-
meister Reding hinterbracht worden, daB ein im Stalle zum
Rappen (Raben) in Richterswil umgestandenes Pferd des
Churerboten, iiber den Miihlebach auf Schwyzergebiet ge-
bracht und dort verscharrt worden sei.

Mit diesen angeblichen Gebietsverleungen befaBte sich
am 19. April 1741 eine obrigkeitliche Kommission, bestehend
aus den Herren Landammann und Pannerherr Reding, alt-
Statthalter Ab-Yberg, Landschreiber Reding und Zeugherr
Wiiérner und zogen in Erwéigung: daB der bubenbergische
Vertrag de Anno 1440 denen von Schwyz auf ewige Zeiten,
Nugen, Herrlichkeiten und Rechtsamen, so die von Ziirich
bisher an den Hdusern, Dingh6fen und Leuten zu Pfiffikon
und zu Wollerau, an Hurden und an Ufnau und an allem, was
dazu gehért, gdnzlich ungewehrt und unbekiimmert, zuge-
sprochen; dafBl ferner laut aufgenommener Kundschaft von
1643 zu Wilen, im Hof Wollerau, von Ziirichbietern, die Sand
von den Giitern des Badchihofes genommen, versprochen wor-
den, solches zu vergiiten und daB ,Richvogt“ [Seevogt]) Escher
gesagt, soweit die March iiber Land gehe, spreche er den
See — und wenn er schon bis auf's halb austrocknen wiirde,
nicht an; also wurde erkannt: daBl erstlich der Andreas
Hofliger, wegen seines unbefugten Unternehmens gebiihrend
corrigiert und ihm anbefohlen werde, die Mauer vor seinen
Weinreben wieder wegzuschaffen und alles in den vori-
gen Stand zu sefen; die von den Seevégten ,incompe-
tenter” ausgestellte schriftliche Bewilligung soll annulliert
und ins Archiv in die ,Hofner Trucke* gelegt werden. Da-
.gegen soll die von Sdckeimeister Reding dem Schiigen-
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meister Wild in Richterswil erteilte Erlaubnis, ein Stiicklein
Gut im Hafen vor dem Wasser durch eine Mauer zu schir-
men, bestétiget sein und auch in die ,Trucke* gelegt werden.

Bei diesem Salomon hat offenbar mehr das Standes-
bewuBtsein, oder wie wir heute sagen wiirden, der Kantonli-
geist als der hl. Geist mitgewirkt. Die rein staatsrechtliche
Frage wem der Reichs- oder Strandboden am Ziircherunter-
see gehore, konnte nicht durch GewaltmaBregeln abgetan
werden. Ubrigens wurde die Ziircher Oberherrlichkeit iiber
den See durch den Bubenbergischen Spruch nicht alteriert
und nachdem das Seegebiet durch die kaiserliche Schenkung
in seiner ganzen Ausdehnung, inklusive Reichs- oder Strand- -
boden an Ziirich gelangt war, gehorte der lefjtere eben
auch nicht zum teritorrialen Bestand der Hafengtiter und des
Bdchiwinkels, bezw. des Standes Schwyz.

Uber den weitern Verlauf dieser Angelegenheit geben
dle Akten und Protokolle keinen AufschluB. Tatsache ist,
daB sie nicht mehr auftauchte und zur Sprache kam, bis sie
durch die Mediation der Tagsagung vom Jahre 1796 in Art. I
zu Gunsten von Ziirich erledigt wurde.

[I. Beziiglich Schuldbetreibung und anderer landes-
‘herrlicher Kompetenzen. Die Frage der Befugnis zur Aus-
ibung der Schuldbetreibung in den Hafengiitern tauchte
zum erstenmal im Jahre 1765 auf. Landessdckelmeister
Hettlinger hatte eine schuldentriebrechtiche Schaung der
Burkhardsgiiter im innern Hafen angeordnet. Auf Interven-
tion des Ziircher Landvogtes in Wddenswil wurde der Sak-
kelmeister vom Landrate avisiert, zum Zeichen nachbarlicher
Freundschaft mit der Exekution zuzuwarten, bis die Territori-
alitdtsfrage erdrtert sei.

Kompetenzkonflikte wegen Ausiibung der Schuldbe—
treibung in den Hafengiitern, amtlichen Inventarisationen,
Giiterzuriickstellungen und dgl. kommen zwischen den Ge-
meinden Richterswil und Wollerau noch im Jahre 1840 vor
und es scheint auch, daB sich verschiedene Schuldner die
zwischen den Gemeinden und dem Vollziehungsbeamten herr-
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schenden Befugniskonflikte zu Nugen machten. DaB gegen
Ende des 18. Jahrhunderts zwischen Wollerau und Richters-
wil wegen den territorialen Fragen im Hafenbezirk eine ziem-
liche- Erregung herrschte, ergibt sich aus dem von Ritter
Abraham Schindler von Glarus, alt-Ammann im Thurgau,
am 28. Oktober 1787 an den Landrat von Schwyz gestellten
Gesuche um amtlichen Schuf gegen ,Leidwerk und Ge-
walttidtigkeit“ bei seinem vorhabenden Hausbau im Hafen
bei Richterswil.

Das bereits erwihnte, im Jahre 1554 fiir die Hofner ge-
schaffene und auch fiir die Hafengiiter geltende ,Feiertags-
mandat®, erschien zur Zeit der Helvetik im Jahre 1801 in
zweiter Auflage, nur mit dem Unterschied, daB das Arbeits-
verbot an katholischen Feiertagen nicht von der Schwyzer-
Regierung, sondern von der frommen und gottesfiirchtigen
Munizipalitdt der Gemeinde Wollerau ausging. Der von den
betroffenen Giiterbesigern dagegen erhobene Protest wurde
vom Regierungsstatthalter des Kts. Ziirich an denjenigen
des Kits. Linth weitergeleitet, der darauf antwortete: er kenne
die Anstinde zwischen den Gemeinden schon lange und
habe umsenst nach Mitteln gesucht, um sie beizulegen,
weil von beiden Seiten der Gemeinde-Egoismus sich ein-
mische. Zweifellos waren aber auch die religitsen Gegen-
siige nicht ohne EinfluB.

IIl. Beziiglich der Militirhoheit. Heinrich Lehmann,
Ziegler im Hafen bei Richterswil, Pdchter der Liegenschaft
des Ammann Schindler in Mollis, war von der Bezirkskanzlei
Wollerau aufgefordert worden, die Taufscheine seiner beiden
S6hne einzusenden, zwecks Eintragung derselben in die
Militdrregister von Wollerau und beschwerte sich dariiber
beim Quartiermeister Hiirlimann in Richterswil. Dieser leitete
den Protest an den Landammann von Wollerau mit der Be-
rufung auf den Spruch vom 15. Mai 1470 sowie darauf, daB3
der dltere Sohn bereits im Militérregister von Richterswil
eingetragen sei und dort auch Militérdienst geleistet habe.
Wollerau machte der Regierungskommission in Schwyz Mii-
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teilung, daB ziircherischerseits die Militdrgrenze auf Schwy-
zergebiet ausgedehnt werden wolle. Auf gemachte Vor-
stellungen beim Regierungsrate von Ziirich, nahm dieser
keinen Anstand zu erkldren, daB nach allgemeinen ejdge-
nossischen Verhdltnissen gem@B denen jeder Schweizer in
demjenigen HKanton, in welchem er wohne, militGrpflichtig
sei, dem Begehren von Schwyz zu entsprechen und dem
Quartiechauptmann in Richterswil die Weisung zukommen
zu lassen, daB Heinrich Lehmann und seine S6hne solange
sie im Kanton Schwyz wohnen, daselbst auch die Militér-
pilicht zu erfiillen haben.

1V. Beziiglich Erhebung von Steuern und Abgaben. Die
bedeutendsten Anstdnde zwischen den beiden Gemeinden und
in der Folge auch unter den Stéinden Schwyz und Ziirich, er-
gab die Erhebung von Steuern und Abgaben in den Hafen-
giitern. Hauptursache war die verschiedenartige Interpretation
des Spruches vom 15. Mai 1470 oder des sogenannten Hafen-
briefes, daB Schwyz und Wollerau auf die Giiter zwischen
Miihle- und Hergibach keine Steuern und Brduche legen sollen.

Schon im Juni 1803 hatte der Bezirksrat Wollerau bei
der Regierungskommission in Schwyz die Anfrage gestellt,
wie es sich mit den sogenannten Hafengiitern verhalte, die
im Bezirk Wollerau und im Territorium des Kantons Schwyz
liegen, von den Bewohnern des Dorfes Richterswil aber be-
sessen und genufit werden, ob solche Giiter nicht auch wie
andere, die im Bezirk Wollerau liegen, da steuerpflichtig
seien und ob sie als zu Richterswil oder Ziirich gehdrend
angesehen werden muBten, obwohl sie im Kataster von
Wollerau eingetragen worden und ob in diesem Falle die
Mediationsakte nicht anwendbar sei und unbewegliche Giiter
die in einem andern Kanton liegen, sich nach den politischen
Rechten ihrer, in einem andern Kanton wohnenden Besiger
richten miiten und das daraus flieBende Vermdgen ohne
weiteres fortgezogen werden koénne.

Nachdem inzwischen iiber die auBerhalb dem Miihle-
bach in der sogenannten , Garnhéinge® gelegene Ziegelhiitte
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vom Gemeindeammannamt Richterswil eine Gant ausge-
schrieben worden, protestierte der Bezirksrat Wollerau gegen
den Vollzug und richtete an die Regierungskommission eine
neue Eingabe wegen den Hafengiitern, indem er wesentlich
geltend machte: Von der helvetischen Regierung sei seiner-
zeit die Eintragung dieser auf 49,000 Fr.' geschdfsten Giiter
in den Kataster von Wollerau verfiigt worden. Der Bezirks-
rat Wollerau habe die Meinung, die von Ziirich behaupteten
Vorrechte in den Hafengiitern seien durch die Mediations-
akte, Art. 3 der allgemeinen Bestimmungen, wonach es in
der Schweiz keine Vorrechte der Orte mehr gebe, aufgehoben
worden, zumal sie von Ziirich nicht etwa durch Kauf, sondern
durch eidgendssischen Spruch erworben worden.

Mit Schreiben an die Regierungskommission vom 1.
August 1805 griff der Bezirksrat Wollerau die Angelegen-
heit wiederum auf und ersuchte um beférderliche Erledigung
derselben. Nach der Mediation und der darauf sich griin-
denden Kantonsorganisation sei es weiterhin unméglich, daB
die Besiger von 127 Jucharten Land im Bezirke Wollerau
mit und neben den Bezirksbiirgern die politischen Rechte
genieBen und auf staatlichen Schug Anspruch machen kénn-
ten, aber an die Erhaltung des Staates nichts zu leisten
hdtten. In seiner Antwort auf die beziiglichen Vorstellungen
der Regierungskommission von Schwyz vom 5. August 1805
beruft sich der Regierungsrat des Kts. Ziirich auf den Spruch
resp. auf den sogenannten Hafenbrief von 1470, der zwar
bestimme, es solle der Kanton Schwyz nicht nur bei den hohen
sondern auch bei den streitig gewesenen niedern Gerichten
(BuBen und Freveln) in den sogenannten Hafengiitern ver-
bleiben, daB darin aber auch nicht minder bestimmt fest-

! Da es sich um alte Franken handelt, wiirde das, nach dem
Kurse: 48 alte Franken = 70 neue Franken, wie die Kantone Ziirich
und Glarus und die March und Héfe rechneten, 71,458.34 neue Franken
-ausmachen. Nach dem Abussigkurs: 10 neue — 7 alte Franken, wie
der Kanton Luzern und die Innerschweiz rechneten, aber rund 70,000
Franken heutiger Wéhrung gleichkommen,
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geseBt worden sei: es sollen weder die von Schwyz noch
von Wollerau und ihre Nachkommen fiirohin Steuern,.
Briuche und Reiskosten auf die Giiter innert den Kreisen
und Zielen des Hafengiiterbezirkes legen; daB auch die
Bestimmungen des Hafenbriefes sofort in Kraft getreten und
seither ununterbrochen geiibt worden seien; daB diese Ur-
kunde zweifellos noch in Kraft bestehe und daB8 es nicht
ratsam sei und der gemeinen Sache nicht forderlich wdre,.
zu einer Zeit, wo durch die Bundesverfassung in mancher
Hinsicht alte Vertrdige und Ubungen, die in Vergessenheit
geraten, wieder ans Tageslicht gezogen werden, solche Ab-
kommen, die den wohltidtigen Zweck gehabt, bestehende
Verwicklungen zwischen benachbarten Stdnden auf freund-
nachbarliche Weise zu beseitigen und diesen Zweck 300
Jahre lang erfiillt hétten, als aufgehoben zu erkldren.

Es ist nun festzusiellen, daB in diesen langatmigen
Ausfithrungen nur diejenigen Bestimmungen des Spruches
von 1470 angefithrt werden, welche der Auffassung der:
Ziircher entsprechen; nicht dazu Dienliches wird nicht er-
wdhnt. So heiBt es im Hafenbrief beziiglich der Steuer-
erhebung auch: ,DaB die Vorgenannten u. l. Eidgenossen
von Schwyz und die von Wollerau und ihre ewigen Nach-
kommen, fiirderhin keinerlei Steuern, Brduch und Reiskosten
(Militdrsteuern) auf die Hafengiiter legen sollen, da sich
nicht erfunden habe, daB sie von altersher je gesteuert
hétten“. Das war nun allerdings eine etwas seltsame Be-
grindung der Steuerfreiheit der Hafengiiter ,auf ewige:
Zeiten*. — Weiter heiBt es im Hafenbriefe von 1470: ,Was
~ Giiter aber die von Richterswil uBwendig sollicher Kreisen
in unser lb. Eidgenossen von Schwyz Landmarchen und
Herrlichkeiten in den Hofen, in Wollerau liegen hand, die
sollend inen Stiir und Briich tragen, wie das von Alter har
kommen ist. Und ob jemand, wer das wdre, nun fiirohin:
in dieselben Kreis ziehen und da seBhaft sein wiirde und’
die so nun dannzumal dasigend, die alle sdllend unser Eid-
genossen von Schwyz und ihren ewigen Nachkommen mit
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Diensten und allen andern Sachen gehorsamb und gegen-
wdrtig syn.“ Hier wird also ein wesentlicher Unterschied
gemacht zwischen den duflern und innern, durch den.
Hergibach geschiedenen Hafengiitern; lejtere lagen im Ex-
ceptionskreise, erstere auBerhalb derselben. Von dieser
Unterscheidung wird in der Antwort von Ziirich vom 8. Aug.
1805 nichts gesagt.

Als dann einige Hafenbewohner anfingen, Getrénke
zu verkaufen und Wirtschaften zu erdffnen und sich unter
Berufung auf ihre Steuerfreiheit — unterstiigt von den ziir-
cherischen Behérden — weigerten, das Angstergeld ! zu ent-
richten, wurde vom Bezirksrat Wollerau bei der Regierungs-
kommission gegen eine solche Ausnahmestellung von Biirgern
auf Schwyzer Territorium, die im Gegensa§ zur Mediations-
verfassung stehe und sonst in der ganzen Eidgenossenschaft
nicht vorkomme, energisch Beschwerde gefiihrt.

- In einem von der Regierungskommission veranlaBten
Gutachten wurde konstatiert, daBl zur Zeit des Spruches von
1470 die innern Hafengiiter noch gar nicht bewohnt gewesen
sind und die dortigen Liegenschaftsbesifer in Richterswil
ihre Steuern und Abgaben nach Wddenswil bezw. Richters-
wil entrichtet haben.

Es wird ferner hingewiesen auf die offenkundige Unter-
scheidung des Spruches von 1470 zwischen Personen, welche
in den Hafengiitern sich niederlassen und den daselbst
liegenden, von Richterswilern besessenen Giifern, auf welche
sich die Steuerbefreiung beziehe, wihrend Personen, die
daselbst Hduser bauen und sich niederlassen, denen von
Schwyz mit Diensten und andern Sachen gehorsam und
gegenwdrtig sein sollen. Wenn nun auch die Giifer im
innern Hafen steuerfrei sein sollten, so konne diese Aus-
nahme . doch nicht auf die Bewohner ausgedehnt werden,

! Das Angstergeld war eine von der Landsgemeinde von Schwyz
im )Jahre 1697 beschlossene Auflage von einem Angster auf jede MaB
Wein und Most im ganzen Umfang der BotmdBigkeit, die in den ge-
meinen Kasten (Staatskasse) fiel.
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da die Getréinkeabgabe keine - auf die Giiter verlegte oder
von diesen erhobene Grundsteuer sei, sondern eine Anise,
eine Konsumationsabgabe, welche der Betreffende, sowie
jeder andere Kantonsbewohner zu entrichten habe. Diese
Grundsdge wurden ziircherischerseits spéter auch anerkannt.
Als Sdckelmeister David Schmid von Richterswil 1818 be-
absichtigte, auf seinem Grundstiick im innern Hafen ein Haus
zu bauen und darin eine Wirtschaft zu betreiben, machte er
davon der PBezirksbehdrde Wollerau zu Handen der Re-
gierungskommission Anzeige, um dadurch das Gefiihl der
ganz besondern Hochachtung und Ergebenheit zu betitigen,
mit welcher er stets gegen die h. Regierungsbehidrde des
Standes Schwyz durchdrungen sei.® Was seine Niederlas-
sung und Besteuerung betreffe, werde er sich ganz den
Grundsdfgen des Vertrages von 1470 und den billigen Ver-
fiigungen der hochlébl. Regierung unterziehen. Der Hausbau
wurde ihm dann auch auf Empfehlung von Landammann
Theiler, Wollerau, bewilligt. Hingegen wurde spdter auch
schwyzerischerseits anerkannt, da8 die innern Hafengiifer
als solche nach dem Spruche von 1470 steuerfrei seien.
Im Mai 1829 gab die Regierungskommission von Schwyz
der Regierung von Ziirich die Zusicherung, daB sie in treuer
und redlicher Beobachtung des Hafenbriefes keinerlei Steuern,
Bréduche und Reiskosten auf die innert den Grenzen des-
selben befindlichen Hafengiiter legen werde.

Die bestandenen Differenzen beschrdnkten sich nach-
gerade auf die Fertigung von Handdnderungen, die Aus-
itbung des Schuldentriebes und die Wirtschaftsabgaben.

Mit der Zeit wurde auch versucht, die Steuerfreiheit der
Giiter im innern Hafen auch auf die vier im duBern Hafen
liegenden Giiter auszudehnen, wogegen aber der Bezirksrat
Wollerau mit Erfolg protestierte. |

Ebenso machte er im Jahre 1829 Einsprache gegen den
Verkauf eines dieser duBern Hafengiiter an den Schiffmann
Treichler, gestiigt auf die Verordnung vom 5. Januar 1804,
wonach auBer dem Kanton wohnende oder solche im Kan-
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ton sich aufhaltende Leute, welche das schwyzerische Land-
recht nicht besifen, laut dltem Landrecht keine liegenden
Giiter im Kanton weder kaufs- noch lehensweise an sich
bringen durften.

Inzwischen waren die Verfassungsstiirme von 1831/33 iiber
den Kanion hingerauscht, wobei der Bezirk Wollerau treu zu
Innerschwyz gehalten hatte und daher wohl erwarten durfte, daf3
die Regierung fiir seine politischen und finanziellen Interessen
gegeniiber den Anspriichen des Kantons Ziirich eintreten werde.

Die Wollerauer wurden - dann aber etwas enttduscht,
denn es handelte: sich schlieBlich nicht nur um lokale Fragen,
sondern auch um die Bestimmung und Wahrung kantonaler
Hoheitsrechte.

Die staatsrechtlichen Verhandlungen iiber die Hafen-
giiter und die Seegrenze. Die Auseinanderse§ungen be-
gannen im Jahre 1836. Damals verkaufte Friedensrichter
Bédr auf Samstagern ein Gut im innern Hafen an einen
Schwyzer Kantonsbiirger. Die Bezirkskanzlei Wollerau ver-
langte, daB die Fertigung in Wollerau zu erfolgen habe, wo-
gegen der Président des Bezirksgerichtes Horgen protestierte.
In einem dariiber von der Regierungskommission Schwyz
eingeholten Gutachten vom 8. April 1837 wurde der Ziircher
Standpunkt formell, d. h. mit Bezug auf den Hafenbrief an-
erkannt, indem jener Spruch von 1470 hinsichtlich der Lie-
genschaftsfertigungen bestimme, daB diese vorkommenden-
falls vor dem Richter in Wddenswil zu geschehen habe.
Ubrigens wiirde auch nachgewiesen werden kénnen, daB3
solche Fertigungen von jeher durch die Kanzlei von Wi-
denswil stattgefunden haben und es diirfte dazu auch noch
in frithern Protokollen des Kantonsrates ein SchluB3 zu finden
sein, wo auf Einfrage von Wollerau die Fertigung eines
solchen Giiterkaufes nach Wédenswil verwiesen worden sei.
Dagegen wird in dem Gutachten die Rechtsauffassung ver-
treten, daB der sogenannte Hafenbrief von 1470 iiberhaupt
keine Giiltigkeit mehr habe und die darin enthaltenen Be-
stimmungen das Los vieler anderer, dhnlicher Dokumente-
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teilen, daf8 frithere, durch sie begriindete staatsrechtliche
Zusttinde durch den Umschwung der Verhdiltnisse im Gebiete
der Eidgenossenschaft im ]Jahre 1798 gdnzlich aufgehoben
wurden. Es sei bekannt und Ziirich werde es auch nicht
in Abrede stellen kénnen, daBl im genannten Jahre mit der
damaligen neuen Gebietseinteilung die Hafengiiter mit den
Héfen vom Kanton Schwyz abgetrennt und dem Kanton
Linth zugeschieden worden. Durch die Mediation von 1803
seien sie wieder dem Kanton Schwyz bedingungslos zuge-
teilt und 1815 bei demselben ebenso unbedingt belassen
worden. Nach der Verfassung von 1803 und dem Bundes-
vertrag von 1815 habe Ziirich in diesem Gebiete ebenso-
wenig Rechte mehr zu beanspruchen als wie in Hurden

und in Pfdffikon auf Grund friithern Besiges. — Diese Griinde
sind wirklich plausibel. — Freilich sei — fihrt das Gut-
achten weiter — die Gleichgiiltigkeit, mit welcher frither die

Regierung in dieser Angelegenheit gehandelt habe, besonders
die unterm 11. Mai 1829 an Ziirich abgegebene Erkldrung
nicht ganz ohne Bedeutung, aber das allein sei nicht ver-
mdgend, einen durch den Bundesvertrag von 1815 dem
Kanton Schwyz unbedingt garantierten Gebietsteil in ein
vor Jahrhunderten besonders bedingtes Verhdltnis zuriick-
zuversegen. Daraus folge, daB 1. die Giiter in dem soge-
heiBenen innern Hafen zu Richterswil als integrierender,
unbedingter Gebietsteil des Kantons Schwyz anzuerkennen
seien und dem h. Stande Ziirich keinerlei Rechte und Be-
fugnisse auf demselben zustehen, was 2. zur Folge habe
und fir den Kanton, besonders aber fiir Wollerau wichtig
-sei, daB diese Liegenschaften in Zukunft, gleich allen iibrigen,
den Steuern und Brduchen im Bezirke Wollerau sich unter-
-ziechen miissen und die frithere diesfdllige Exemption auf-
zuheben sei, daB also auch 3tens kiinftig die Fertigung dieser
Giiter nicht mehr in Wdddenswil, sondern in Wollerau zu er-
- folgen haben.

Die unter ganz besondern Verhdltnissen im 15. Jahrhun-
~dert geschaffene, den staatsrechtlichen Anschauungen und
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Verfassungsbestimmungen des 19. Jahrhunderts direkt wider-
sprechende Ausnahmestellung eines kleinen Grenzbe-
zirkes war unhaltbar geworden und muBie so oder anders
‘verschwinden. Das fiihlte auch die Regierung von Ziirich
und sie selbst war es, welche dazu die Initiative ergriff. Im
Juni 1836 schrieb sie an die schwyzerische Regierungskom-
mission: die verwickelten Verhdltnisse des als innerer Hafen
benannten Landesteiles oberhalb Richterswil, der fiir die
Hoheitsrechte dem Stande Schwyz, fiir das Notariats- und
‘Besteuerungswesen aber dem Stande Ziirich zugeteilt sei,
habe ungeachtet der bestehenden freundnachbarlichen Ge-
sinnung, beidseitigen Behdrden schon 6fters und unausweich-
lich zu Erorterungen und Ansténden Veranlassung gegeben,
-deren LOsung ungemein schwierig geworden und schon viel-
-mals beidseitig den Wunsch erzeugt hdtte, daB es mdoglich
sein mochte, durch ein freundschaftliches Einverstdndnis,
diese Verhdltnisse zu regulieren. Es wurde deshalb der
Vorschlag gemacht, daB die beidseitigen Standesgesandt-
schaften zur kiinftigen TagsaBung bevollmdchtigt werden
mochten dariiber zu beraten und ihre Ansichten zuhanden
ihrer Kommittenten auszutauschen. Damit war wenigstens
der Anfang gemacht, aber das Ziel war noch fern, es lagen
noch zu viele Hindernisse im Wege. Eines der wichtigsten
und schwierigsten war die von Schwyz festgehaltene An-
sicht, daB der Hafenbrief durch die helvetische Verfassung
und den Bundesbrief von 1815 aufgehoben worden sei. Es
hatte sich diesen Stein selbst in den Weg gelegt. Mit
Schreiben vom 29. Dezember 1836 verwahrte sich Ziirich
feierlich gegen diesen neuen Anzug, indem es namentlich
auf die von Schwyz am 11. Mai 1829 abgegebene Erklédrung
steter, treuer und redlicher Haltung und Beobachtung des
Hafenbriefes hinwies und erklédrte, wenn durch die Bestrei-
tung der wohlbegriindeten Rechte Ziirichs in den innern
Hafengiitern, der Weg zur angebahnten Verstéindigung ver-
legt werde, derjenige des eidgendssischen Rechtes beschrit-
ten wiirde. Die Kanzlei Wollerau mochte deshalb ange-
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wiesen werden, wihrend den zwischen den Sténden gefithrten
Verhandlungen keine neuen Schwierigkeiten zu provozieren.

Inzwischen hatten Lotterie-Direktor WyB in Schwyz, Be-
siger der Papierfabrik in Béch,! Richter Kiimin, Obermiihle,
Wollerau und Karl Fuchs, Miiller in Béch, den Plan gefaBt,
durch einen Kanal in den Miihlebach so viel Wasser aus
der Sihl abzuleiten, als sie fiir ihre Wasserwerke bediirfen
und waren am 20. Mai 1857 mit dem Gesuche um Geneh-
migung an den Bezirksrat Wollerau gelangt. Dieser ent-
sprach dem Begehren gestiigt auf seine Territorialrechte und
der ihm verfassungsgemdB iibertragenen Verwaltung der
Bezirksgiiter, zu denen auch das durch sein Gebiet flieBende
Sihlwasser gehore. Die Regierung von Ziirich, welche da-
von Kenntnis erhalten, protestierte energisch dagegen bei
der Regierungskommission und gegen jede Verdnderung des
Naturzustandes der Sihl und den Entzug von Sihlwasser,
auf das auch die unterhalb auf Ziircher Territorium (Sihl-
waldj liegenden Wasserwerke Anspruch hétten. Sie erkldrte
auch ein solches Unternehmen auf alle Fdlle zu hindern
und wenn Schwyz dazu noch Hand bieten wolle, eidgends-

! Eine ,Papiri* in Béch bestand schon vor 1780, damals wurde:
vom Landrat in Schwyz beschlossen daB die Lumpen und Hudeln vom
ganzen Land nicht auBer Lands, sondern in die Papiri zu Biach geliefert
werden sollen.

Von Lotterie-Direktor WyB ging die Papiri an Landammann Hofli-
ger, Vater, in Béch itber und wurde auf dessen Rechnung vom Sohne
Dominik mit gutem Erfolg betrieben, der dann ums Jahr 1850 auf der
St. Verenaliegenschaft seiner Frau Josefina geb. Wihler eine eigene Fabrik
zur Ausniifung der Wasserkraft am Krebsbach in Wollerau, in der an-
finglich ein gewisser Strebel aus Horgen eine Seidenkunststickerei (Bild-
chen u. dgl.) einfithrte, dann aber verduftete, erbaute. Seit 1852 wurde sie
von Fabrikant Schoch aus Richterswil, der auch in Raterschen (Ziirich) ein
gleiches Geschdft hatte, als Baumwollspinnerei betrieben bis zur Nord-
ostbahnkrisis im Jahre 1878 wo die Fabrik am Krebsbach, am Orte
wo im 13. Jahrhundert der Turm der Ritter von Wollerau gestanden,
die Wirtschaft zum , Verenahof“ eingerichtet wurde. Die Papiri in Bich
ist nicht nach Wollerau iibertragen worden wie P. Odilo Ringholz in
der Ortskunde der Hofe, Wollerau und Pféffikon (Mitteilung des Hist..
Vereins des Kts. Schwyz, Heft 21) meldet, sondern nach ihrem Eingang
wurde im Gebdude eine Seidenspinnerei (Arbenz) eingerichtet.



33

sisches Recht anzurufen. Schwyz lieB sich jedoch dariiber
in wesentliche Erdrterungen nicht ein, sondern beschrdnkte
sich auf ausweichende Antworten. Die Regierungskommis-
sion hatte ndmlich in Erfahrung gebracht, daB zwischen den
schwyzerischen Petenten und den ziircherischen Wasser-
werkbesigern an der Sihl, in Sachen bereits freundschaft-
liche Verhandlungen stattgefunden hdtten und der AbschluB
eines Vergleiches nur dadurch verhindert wurde, daB die
Gemeinde Richterswil die Leitung aus dem Hiittensee iiber
ihren Grund und Boden nicht gestatten wollte. Dagegen
unterbreitete die Regierungskommission die Angelegenheit
dem HKantonsrat und dieser beschloB am 23. Januar 1857,
der Regierung von Ziirich zu antworten, daB Schwyz der
Meinung sei und hoffe, es mdchte durch eine nihere, miind-
liche Besprechung des Gegenstandes durch Abgeordnete
beider Kantone, eine wiinschbare Erledigung bezweckt und
dadurch eine Tritbung des beidseitigen, freundnachbarlichen
Verhdltnisses abgewendet werden. Ziirich ging auf den
Vorschlag ein, da die Angelegenheit ihrer Natur nach sich
ohnehin nicht zu einer zivilrechtlichen Verhandlung eigne
und erkldrte, ihrer Gesandtschaft dafiir die erforderlichen
Auftriige erteilen zu wollen.

Aber der Bezirk Wollerau war damit nicht einverstan-
den. Die Bezirksgemeinde faBte am 9. Juli 1837 folgen-
den BeschluB:

»1. Beirachte die Bezirksgemeinde Wollerau das Sihl-
wasser als einen Teil ihres Gebietes und zwar: a) Weil die
Sihl durch ihren Bezirk lduft und dem Bezirksrat zufolge
organischer Geseie die Aufsicht iiber die StraBen und Was-
serleitungen zusteht; b) weil, wenn das Sihlwasser in ihrem
Bezirk an Wuhren, Briicken und StraBen und anderswie
Schaden zufiigt, der Bezirk Wollerau denselben einzig ohne
Zutun anderer zu tragen hat;

2. Bestitige die Gemeinde die erteilte Bewilligung des
Bezirksrates an die Privaten Kiimmi, Fuchs und WyB zur

Anlegung eines Kanals in den Ziirichsee;
Miiteilungen 1931 3



34

3. Protestiert die Gemeinde gegen den BeschluB des
Kantonsrates vom 23. Juni 1837; sie will ihre Territorialrechte
feierlich gewahrt wissen und anerkennt keine andere als
die richterliche Behdrde;

4. VerheiBt sie den Unternehmern ihren Schug§ und Bei-
stand;

5. Erméchtigt und beaufiragt sie den Bezirksrat, in
Kraft der Landsgemeinde alle Verfiigungen und MaBnahmen
zu treffen, die geeignet sein konnen, die Interessen des Be-
zirkes zu wahren und sie genehmigt zum voraus, was der-
selbe unternimmit.* — |

Die Regierung von Ziirich, der es wirklich daran ge-
legen zu sein schien, die verschiedenen Differenzen einmal
auf giitlichem Wege aus der Welt zu schaffen, ersuchte die
Regierungskommission von Schwyz, dafiir sorgen zu wollen,
daB wdhrend den bereits angebahnten Verhandlungen we-
nigstens der Status quo beibehalten werde. |

Nachdem zu den verschiedenen Zwistigkeiten unter den
beiden Communitdten Wollerau und Richterswil wegen des
Hafenbriefes noch die Wasserableitung aus der Sihl gekommer:,
wurde die Angelegenheit in der Tat eine interkantonale und
staatsrechtliche.

Und nun begannen sozusagen iiber die Képfe der Wol-
lerauer und Richterswiler hinweg, die Verhandlungen beider
Sténde. Ziirich ernannte als Abgeordnete fiir die ndchste
HKonferenz in Richterswil Amtsbiirgermeister Hirzel und Re-
gierungsrat Hegetschwiler unter Beizug des Herrn Ingenieur
Negrelli, in der Meinung, daB Schwyz seinen Ingenieur Eberle
beizichen werde. Infolge verschiedener Umstinde konnte
aber die Konferenz im ]ahre 1838 nicht mehr abgehalten
werden.

Inzwischen dauerten die Reibereien wegen der Hafen-
giiter zwischen Richterswil und Wollerau fort. Im Oktober
1838 beschwerte sich das Statthalteramt Horgen, daB der
Bezirksrat von Wollerau sich auch durch Kiesausbeutung
im Hafen zur StraBenbekiesung, selbst am Reichsboden ver-



35

griffen habe. Ziirich ersuchte Schwyz, gegen solche Uber-
griffe einzuschreiten und machte dabei den Vorschlag, daB3
an der ndchsten Konferenz in Richterswil neben den An-
stinden wegen der Hafengiiter und der Sihlableitung auch
die Frage der Ausscheidung der Grenzen im Ziirichsee be-
handelt werden mochte. Mit diesem Antrage vom 22. Oktober
1838 . bekundete also Ziirich die Geneigtheit zur Abftrefung
eines Teiles Seegebiet an den Stand Schwyz.

Am 22. April 1839 konnte endlich die ldngst in Aus-
sicht genommene und wiederholt schon angeseite Konferenz
in Richterswil stattfinden und das Resultat war ein vorldufiger
Vertragsentwurf zu Handen der beidseitigen Regierungen,
dessen wesentlichste Bestimmung die Wasserableitung aus
dem Hiittensee war.

Am 5, Januar 1840 machte Ziirich wieder einen Anzug
betreffend die Hafengiiter, den SihlabfluB und den Reichs-
boden (Seegrenze).

Am 17. Januar 1840 fand dann eine entscheidende Kon-
ferenz zwischen den Abgeordneten der beiden Stéinde beim
Engel in Richterswil statt, die ein hd&chst befriedigendes,
fiir die definitive Festseung einer neuen Staatsgrenze grund-
legendes Resultat hatte.

In erster Linie wurde in Abdnderung der am 22. Oktober
1839 angenommenen Grenzen beim Hiittensee bestimmt, daB
der bis anhin im ziircherischen Territorium befindliche Teil
des Gemeindelandes von Wollerau, innerhalb die schwyze-
rische Grenze falle und daB die dadurch in das schwyze-
rische Territorium iibergehende Strecke der vom Hiittensee
herfithrenden KommunikationsstraBe fiir die ziircherischen
Angehorigen zu keiner Zeit gesperrt werden diirfe. Fiir die
Hafengiiter- und die Seegrenze hatte Ingenieur Negrelli
einen Augenscheinsplan erstellt, der von der damaligen
Lage ein sehr gutes Bild gibt und im Archiv Schwyz (Akten
Hafengiiter) liegt und um somehr Interesse hat, als sein
Schopfer ein berithmter Mann geworden ist, dem je§t von
der italienischen Regierung auf der Piazza Dante in Trient
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ein Denkmal errichtet wird.! Ingenieur Eschmann fertigte
dann auf Grund der Konferenzergebnisse einen geometrischen
Plan, der ebenfalls bei den Akten liegt. -Nach diesem Plane
weire die Insel Schénenwerd bei Richterswil zu Schwyz ge-
kommen und die March oberhalb der Strale nach Wollerau
hétte eine ganz ungeschickte Winkellinie gebildet. Unter
beidseitigem Einverstéindnis wurde die Grenze am 14. Mai
nach beiden Richtungen korrigiert; sie fithrt nun siidlich von
Schénenwerd vorbei und oberhalb geht sie bis zum Miihle-
bach der WollerauerstraBe entlang.

In einem Nachtrag vom 19. Mai 1841 zu den Art. I II
und VI des Vertrages vom 17. Januar 1840 wurde die Grenze
definitiv bereinigt. Am 29. Mai 1841 verlangte die Bezirks-
kanzlei Wollerau den Grenzbereinigungsakt vom 17. Januar
1840/19. Mai 1841 zur Vorlage an die Bezirksgemeinde.
Diese besammelte sich unter Landammann Dom. Hofliger,
Vater, am 15. Juni 1841. Es scheint dabei etwas erregt zu-
gegangen zu sein und gewitterschwere Stimmung geherrscht
zu haben. Doch wurde der Antrag, die Gemeinde wegen
zu befiirchtenden Stérungen einzustellen, abgelehnt und da-
rauf ins Mehr gese§t, ob man die zwischen Schwyz und
Ziirich getroffene Ubereinkunft beziiglich des Hiittensees und
der neuen Hafengiitergrenze annehmen oder verwerfen wolle.
Nach zweimaliger Abstimmung wurde das Handmehr fiir

! Negrelli war damals Osterreicher, da er aus der heute allerdings
italienischen Provinz Trient stammte. Eine in Primiero, am Hause wo
er 1799 geboren wurde, angebrachte Gedenktafel feiert ihn als den
.ersten Ingenieur seiner Zeit, Schépfer von Eisenbahnen in der Schweiz
und in der Lombardei, kiihnen Erfinder und Vorkédmpler des groBartigen
Planes fiir den Durchschnitt der Landenge von Suez und hiemit Bahn-
brecher fiir neue Wege des Welthandels“. Negrelli starb 1858 in Wien
und der Franzose Ferdinand Lesseps beniite seinen vorzeitigen Tod,
um fiir sich den Ruhm in Anspruch zu nehmen, den Suezkanal erschlos-
sen zu haben. Das wollen die Italiener nun korrigieren. In der Schweiz
fand Negrelli schon zu Lebzeiten Dank und Anerkennung und nicht erst
jegt, mehr als 70 Jahre nach dem Tode, indem Ziirich ihm fiir seine
Verdienste um den Bau der ersten Schweizerbahnen das Ehrenbiirger-
recht der Stadt verlieh.
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die Annahme von den anwesenden Ratsherren als Stimmen-
zdhler als das groBere erkldrt. Gegen diese Entscheidung
wurde von Fdhndrich Litschi und Dom. Menti, auf Ehrlen,
Protest eingelegt.

Eine Ablehnung wiirde allerdings nicht viel geniit
haben, denn es handelte sich um Staatsvertrdge zwischen
Schwyz und Ziirich.

Durch den Vertrag betreffend die Hafengiiter bei Rich-
terswil und die Hoheitsverhdltnisse am Ziirichsee von da
bis nach Hurden, wurde einerseits die neue Landgrenze
zwischen Wollerau und Richterswil bezw. Schwyz und Ziirich
vom See aus bei den Giitern Burkhard und Treichler durch
eine Wasserruns hinauf ungefihr durch die Mitte der innern
Hafengiiter bis zur WollerauerstraBe und von da gegen die
Einmiindung vom Altenbach in den Miihlebach gezogen;
als Seegrenze wurde anderseits festgelegt eine, von der be-
zeichneten Landgrenze vom See aus oberhalb der nach
Ziirich gehorenden Insel Schénenwerd in einer Entfernung
von 50 Klaftern auBerhalb der nach Schwyz gehorenden
Bdchau und auBerhalb Ufnau und Liigelau vorbei bis an
den Grenzpunkt bei der Rapperswiler Briicke (St. Gallergrenze),
fithrende Linie. Durch einen zweiten, gleichzeitigen Vertrag
betreffend den HiittenseeabfluB wurde zu Gunsten der
schwyzerischen Wasserwerkbesiger am Miihlebach von Ziirich
die Tieferlegqung des Ausflusses dieses Baches aus dem
Hiittensee um vier FuB unter den im ]ahre 1838 von den

Herren Negrelli und Eberle angenommenen Wasserspiegel
gestattet.!

! Mitwirkende an diesen Staatsvertréigen vom 19. Mai 1841 betreffend
die Hafengiiter bei Richterswil, die Seegrenze und die Fischereiverhdlt-
nisse einerseits und betreffend die Sihl und den HiittenseeabfluB ander-
seits, waren von Schwyz: Landammann Theodor Abyberg und Landes-
statthalter B. Diiggelin; von Ziirich: die Regierungsrite Mousson, Dr.
Blunschli und H. Hottinger. Die Vertréige sind im Wortlaute abgedruckt
in der amtlichen Sammlung der Verfassungen und Geseie des Kantons
Schwyz von 1803 bis 1848 und hiniibergenommen in die revidierte
Gesegessammlung Bd. I, S. 65 ff.
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Noch lange géhrte es in Wollerau. Man konnte den
Verlust der Hdlfte der innern Hafengiiter nicht verschmerzen; !
aber fiir den Kanton Schwyz und den im ]Jahre 1848 ent-
standenen Bezirk Hofe bedeutete die Schaffung einer See-
grenze und der endgiiltige Ubergang des fischreichen Bdchi-
winkels in das Territorium von Schwyz einen iiberwiegenden
Vorteil. Heute wird sicherlich niemand mehr die alten Zu-
sttinde zuriickwiinschen.

! Von den mit der neuen Landesgrenze nicht zufriedenen Wolle-
rauern wurde namentlich Landammann Dom. Héfliger in Béch beschul-
digt, aus eigenniigigen und religidsen Griinden den Richterswilern die
Hafengiiter in die Hénde gespielt zu haben. Der Anwurf war véllig
grundlos. Da die Grenzverhandlungen ausschlieBlich zwischen den

Stinden Schwyz und Zirich gefithrt wurden, hatte Hofliger — der
iibrigens erst im Mai 1840, als der Staatsvertrag bereits perfekt war,
Landammann des Bezirkes Wollerau wurde — darauf absolut keinen

EinfluB, wenn er schlieBlich auch an der Bezirksgemeinde vom 15. Juni
1841 quf der Seite der Mehrheit fitr die Zustimmung zur Ubereinkunft
zwischen Schwyz und Ziirich gestanden ist.



Anhang

Eidgenossische Abschiede, Band VIII 1778—1798
Seite 229 ff.

VIII 6rtisches Geschdft (4.—28. Juli 1796).

Die bernische Gesandtschaft meldet, vor kurzem habe
der langidhrige Schiffahrtsstreit zwischen Ziirich und Schwyz,
seine Endschaft erreicht und es sei folgendes Instrument
errichtet worden:

Wir Schulthei Landammann, Biirgermeister und Rdte
der eidgendssischen Stinde Bern, Luzern, Uri, Unterwalden
ob und nid dem Kernwald, Zug, Glarus, Basel, Freiburg,
Solothurn, Schaffhausen und Appenzell der innern und aus-
sern Rhoden, thun kund hiemit: demnach zwischen den bei-
den lobl. Stdinden Ziirich und Schwyz, unsern getreuen,
lieben Eidgenossen verschiedene MiBverstéindnisse auf dem
untern Ziirichsee entstanden zu deren giitlicher oder recht-
licher Beilegung unter ihnen den beiden hohen Theilen selbst
zwar verschiedenes gehandelt worden, dadurch aber der
vorgehabte Endzweck nicht hat erreicht werden konnen;

Wie dann auf dieses hin gedachten bejden lobl. Stédn-
den unsere freundschaftliche Vermittlung angetragen, wel-
che auch beidseitig angenommen worden ist, wie dann
bejde lobl. Stdnde die hienach genannten hochwohlgebor-
nen und hochgeachteten Herren zu Vermittlern angesprochen
haben, als namlich lobl. Stand Ziirich Herrn David Salo-.
mon von Wattenwjl, Heren zu Baly, Seckelmeister deut-
scher Landen und des tdglichen Raths, 16bl. Standes Bern
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und Herrn Johannes Debari, Biirgermeister des lobl. Stan-
des Basel; sodann lobl. Stand Schweiz Herrn Walter Lud-
wig Amrhyn, SchultheiB des lobl. Standes Luzern und
Herrn Karl Alphons BeBler von Wattingen, Landammann
des lobl. Standes Ury;

Diese personlich ernannten und von ihnen allseitigen
gnddigen Herrn und Obern dazu verordneten Herrn Ver-
mittler auch, nachdem sie sich zu dem Ende im Weinmonat
1776, wie auch im April 1780, zu Baden im Aargdu ver-
~ sammelt, diejenigen verschiedenen Vergleichspunkten daselbst
einmiithig abgerathen, und den beiden Hafentheilen zu dero
bejdseitiger Annahme und Genehmigung angetragen und
tibergeben haben, welche in den damals ausgefertigten, vom -
19. Weinmonat 1776 und 14. April 1780 datierten und von
gedachten Herrn Vermittlern eigenhéindig unterschriebenen
Urkunden austliihrlich enthalten sind; durch welche Ver-
gleichspunkten aber die gewiinschte Ausgleichung der ob-
waltenden Anstéinde noch nicht génzlich hat erzielt wer-
den konnen; Wir dann zu endlicher Vereinbarung bejder
Hafentheile unsere freundschaftliche Verwendung weiter fort-
gese§t haben; diese unsere fortgeseften Bemiithungen auch
von jeglichem Erfolge gewesen sind, daB der in dieser Ab-
sicht der beiden loblichen Stdnden gethane, in dem lefjtjdh-
rigen frauenfeldischen Abschied § 17 enthaltene Vorschlag,
besag der von derselben und eingekommenen Erkldrungen,
als nemlich vom lobl. Stande Schwyz vom 3. Weinmonat
1795 und vom lobl. Stande Ziirich vom 17. Christm. glei-
chen Jahres womit dem obangeregten, in den Jahren 1776
und 1780 errichteten Vergleichspunkten zu unserer wahren
Freude beidseitig angenommen und genehmigt worden ist.

So erkldren wir, die Eingangsermeldten Eidgen&ssischen
Stinde hiermit: daB nun vermittelst derselben, diese zu
Baden im Aargdu festgesegien verschiedenen Punkte, nebst
-den seither dazugekommenen Erléiuterungen und neuen Er-
kldrungen der bejden Hafen Theilen sowie solche in dieses
gegenwdrtige féormliche Instrument zusammengetragen wor-
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den, und hienach von beidten Sténden an unB eingekom-
menen Schreiben den 19. Mérz dieB laufenden Jahres 1796
von unsern getreiien lieben Eidgenossen Burgermeister, Klein
und groBen Rdthen der Stadt Ziirich und den 18. Mdrz
gleichen ]ahres von unsern ebenfalls getreuen lieben Eid-
genossen, Landammann und gesessener Landrath zu Schwyz,
in Erfolg von seiner hochsten Behérde, dazu erhaltenen
Vollmacht gutgeheissen worden, andurch zu einer unver-
dnderlichen Richtschnur und Regel erhoben und als eine
von bejden Hafen Theilen, infolg ihrer nachstehenden férm-
lichen Beypflichtung genehmigte, durch ihre beydseitigen
gewohnten Standes Insiegel bekrdftigte und gdnzlich ver-
glichene Ubereinkunft auf alle folgenden Zeiten vestgesett
und in bestdndiger Kraft bestehen, giiltig und wirksam seyn
und. verbleiben sollen.

Art. 1. Oberherrlichkeif und Jurisdiction
auf dem untern Ziirichsee.

In Ansehung des Eigentums der Oberherrlichkeit und
~ Jurisdiktion an- und auf dem untern Ziirichsee, bey und
lings dem, an dem im )ahre 1440 abgetretenen Hofen an-
liegenden Gestaade, von der ersten Landmarch an bis an
die Hurden bei Rapperschwyl, soll solche dem lobl Stand
Ziirich mit allen Rechten und Folgen geeignet sein und ver-
bleiben, laut der Mediation vom Jahre 1776 und derselben
Erlduterung von 1780 und in dem Verstande daB lobl
Stand Ziirich diese seine Oberherrlichkeit auf dem See nicht
weiter besiBen noch ansprechen soll, als soweit der See,
ohne je eine Art von Anschwellung, in seiner gewdhnlichen
ruhigen und natiirlichen Lage geht und zwar in dem Sinne
daB der lobl. Stand Schwyz niemals seines Lands und Ufers
soll verliistig werden. Wiirden aber ldngs diesem Gestade
bis an die Mitte des Sees hinaus von den Landleuten und
Angehérigen des lob. Standes Schwyz strafbare Handlungen
veriibt werden, so sollen diese fehlbaren schwyzerischen An-
gehdrigen vom lobl. Stand Schwyz gefertiget und bestraft
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werden konnen; dergestalt, daB wenn schwyzerische Ange-
horige gegen schwyzerische Angehdrige unter sich streitig
und strafbar wiirden, sie von einem schwyzerischen Richter
gefertigt werden sollen. Wenn aber schwyzerische Ange-
horige gegen ziircherische oder Fremde und vice versa
ziircherische Angehérige oder Fremde gegen schwyzerische
Angehorige verflochten sein wiirden, so soll dannzumal
wenn ein schwyzerischer der Klédger ist, er sein Recht hinter
dem ziircherischen Richter und vice versa der klagende Ziir- .
cher oder Fremde sein Recht bei dem schwyzerischen Richter
zu suchen haben. Sollten aber ziircherische Angehorige oder
Fremde unter sich streitig und strafbar werden, so sollen
sie von dem Ziircherischen Richter allein gefertiget wer-
den. Es soll aber diese Erlduterung den oberherrlichen-
und Jurisdiktionsrechten des lobl. Standes Ziirich im wenig-
sten nicht weder nachteilig noch abbriichig sein.

Art. II. Freye Schiffahrt.

Die freyen Landleute und Angehorigen des lobl. Stan-
des Schwyz sollen alle in der Stadt und Landschaft Ziirich
fiir sich angeschaffte Viktualien und andere Sachen, ohne
Ausnahme durch schwyzerische Schiffleute ungehindert in
Ziivich abholen und nach Béch, und andere in der Land-
schaft Schwyz gelegene Orte abfiihren laBen kénnen. Glei-
cher Gestalten soll denen von Schwyz gestattet sein, ihre
eigenen Produkte und Viktualien, so sie nach der Stadt
und Landschaft Ziirich abzufithren haben mchten, durch
sich oder andere von ihren Schiffen dahin zu tberfithren.
Unter ob eingestandenem aber ist das Transitgut nicht be-
griffen, als woriiber ein besonderer Artikel folget.

Art. 1ll. Salz- und Getreidefuhr.

Das fiir den 16bl. Stand Schwyz transitierende Standes-
Salz, als ein der Oberhoheit zugehoriges Gut soll aus
freundeidgendssischer und nachbarlicher Wolmeinung, von
den schwyzerischen Schiffleuten in Ziirich geladen und nach
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seiner Bestimmung nach Bédch — oder anderswohin in da-
sige Landschaft abgefithrt werden konnen. Infolge der
gleichen freundnachbarlichen Gesinnungen — soll auf jeden
Fall, da der lobl. Stand Schwyz fiir seinen eigenen Gebrauch
fremdes Getreide auBer dem Gebiete des lobl. Standes Ziirich
ankaufen und durch dessen Landschaft fithren zu lassen,
notig finden wiirde, gedachtem lobl. Stand Schwyz zu stehen
— solches Getreide durch seine Schiffleute von Ziirich ab
und durch die Hofe nach Schwyz fithren lassen zu kénnen
mit dem ausdriicklichen Vorbehalt, daB lobl. Stand Schwyz
dem lobl. Stand Ziirich dessen vorhero benachrichtige mit
der Versicherung, daB sothane Friichte des Standes- und
keiner Partikularen Eigentum, auch an keinen andern Ort
als nach Schwyz selbsten gefithrt und in dasigen Vorrats-
hédusern aufgeschiittet und gelagert werden sollen.

Art. IV. Bilger-Fuhr.

Damit die Schiffleute ab den Héfen einen etwelchen
Antheil an der Bilgerfuhr haben, sowird ihnen die Einver-
leibung in die zu Richterschwyl gesefjte Schiffergesellschaft
also und dergestalt zugestanden, daB sie von zwanzig
Haupttheilen vier Theile davon in Nuf und Schaden, gleich
den iibrigen Antheilhabern march zdhlig fiir sich erhalten
sollen. Es sollen aber diese Schiffleute allen dieBorts ge-
machten oder noch zumachenden Ordnungen und Vorschriften
sich gdnzlich unterziehen, und wenn die Kehr zu fahren an
sie kommt, mit ihren Schiffen an der Ldnde zu Richter-
schwyl sich einfinden und daselbst den nach Ziirich fahren-
den Bilgern abwarten. Den Eintritt in diese Gesellschaft
sollen die ab den Hofen auf die von ihrem Oberamtmann
beschehene Benamsung, von dem Oberamtmann zu Wdden-
schwyl erhalten, ohne daB fiir einige Recognition soll ab-
gefordert werden kénnen. Wann aber durch kiinftig sich
ereignen konnende Umstdnde man veranlaBt wiirde ober-
melte zwanzig Haupttheile zu vermindern, so sollen die von
den Hofen an dieser Verminderung, das ihnen nach MaB-
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gabe abgehende ertragen und ihre vier Theile umsoviel
vermindert werden. Damit aber sie die Schiffleut ab den
Hofen die ihnen hier zugeeigneten vier Theile in dieser
Gesellschaft erhalten kénnen, so miissen von nun an den-
selben vier Pldge bewilligt werden, und anstatt der vier
erstabgehenden, von Richterschwyl und Wddenschwyl keine
andern eingesefit werden, bis daB deren Anzahl also von
zwanzig auf sechszehn eingegangen sein wird.

Art. V. Transit-Gut.

Unter Transitgut soll verstanden werden: a) was auBer
dem Ziirichbiet herkommt und durch dasselbe auf Schwyz
gefithrt wird; b) was auBler dem Schwyzergebiet herkommt
und durch dasselbe auf Ziirich gefithrt wird; c¢) was auBer
dem Ziirichgebiet herkommt und durch dasselbe und durch
das Schwyzergebiet weitergefiithrt wird; d) was auBer dem
Schwyzergebiet herkommt und durch dasselbe und durch
das Ziirichgebiet weitergefithrt wird; e] was von Ziirich
herkommt und auBler die Eidgenossenschaft gefithrt wird.
Alles solches Transitqut, es sei Kaufmannsgut oder Vik-
tualien soll von den Ziircherischen Schiffleuten in Ziirich
oder in Richterschwyl eingeladen und seiner Bestimmung
nach auf Zirich oder auf Richterschwyl gefiihrt und von
da nach Ausweis des Schindellegitraktats an seinen be-
stimmten Ort verschafft werden. Es sollen hingegen alle
eigene Landesprodukte des lobl. Standes Schwyz, von deB-
selben Angeho6rigen, von dortiger Landschaft ab- und frey
durch das Ziirichgebiet ausgefithrt werden kénnen.

VI. Schindellegi-Traktat.

Anbelangend den Schindellegi-Traktat vom Jahre 1620,
nach welchem alle nach Brunnen kommende Kaufmanns-
giiter und Waaren, es seye in kleinen oder groBen Ballen
und Pdken auf Richterschwyl und im Gegentheil, die nach
Richterschwyl kommende Effekten auf Brunnen, nach der
darin vorgeschriebenen Weise auf Wdgen, Karren oder Pferden,
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durch Fuhr und Riickfuhr ohne SaumniB gefertiget werden
sollen, so ist der Sinn und die Absicht deBselben so deut-
lich und so bestimmt, daB dariiber dem gegenwdrtigen In-
strument nichts weiter einzuriicken iibrig bleibt, als lediger
Dingen dieses: daB durch allen moglichen Vorschub von
Seite bey der hohen Obrigkeiten und deren Beamteten diser
Traktat zu Beibehaltung gegenseitigen Guten Vernehmens,
auch zur Sicherheit und Auffnung des Comercii und dieser
so notigen und bestimmten ComerzienstraBe sorgsam befol-
get und gehandhabet werden sollen. Alles obiges in der
Meinung, daB die bis dahin {iblich gewesenen Zolle, Geleit,
Ohmgelt und andere Abgaben weiter wie vorhin abgefiihrt
und bezahlt werden sollen.

Art. VII. Fischenzen in dem Bdchiwinkel.

Denen ab den Hofen wird die Freiheit zu fischen in
dem Bdchiwinkel noch ferner gestattet; sie sollen sich aber
den Weidordnungen und Fischer-Einungen des lobl. Standes
Ziirich unterwerfen, und sollen ihnen zu ihrem Verhalt diese
.Ordnungen und Einungen zugesandt werden. Anbelangend
aber deren ab den Hoéfen besifende Fach und Ferinen, so
sollen sie denselbigen zwar als Eigentum verbleiben; es
soll aber den Besigern derselbigen weder gegenwdrtig noch
zukiinftig kein jdhrlicher Zins, noch einige Abgabe oder
Emolument gefordert, noch von ihnen bezogen werden kénnen.
Doch soll jede Handdnderung geflissentlich angezeigt werden,
damit darinen eine richtige Verzeichnis gehalten werden kénne.

Art. VIII. Frauen- oder Pfiffikon-Winkel.

In Ansehung des Frauen- oder Pféffikon-Winkels, so
sollen die in demselbigen dem fiirstlichen Gotteshaus Ein-
siedeln, als einem Drittmann, der hiebey nie in Vorschein
gekommen, zugehotrigen Rechte, ganz unberiihrt vorbehalten
seyn und verbleiben, und soll solchen hiedurch weder etwas
gegeben noch benommen werden; wie auch lobl. Stand
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Ziirich sich hieriiber in seinem Schreiben vom 10. April 1777
gegen Uns erkldrt hat.

Art. IX. Anlegung von Haaben.

Dem lobl. Stande Schwyz soll annoch freygestellt und
iiberlassen seyn, die ihm vom lobl. Stande Ziirich zugestan-
denen zwei Haaben, lings dem an den Dinghodfen gelegenen
Gestaade, von dem Miihlebach hinweg bis Pfdffikon und
zwar diesen Hof Pfaffikon mit inbegriffen, nach seiner gut-
findenden Gelegenheit anlegen zu konnen, mit der ndhern
Bestimmung, daB diese Haaben so eingerichtet und aufge-
fithrt werden mégen, wie es bei dergleichen Haaben nothig
und gewdhnlich ist und die Sicherheit der Schiffe solches
erfordert. Es soll auch der lobl. Stand Schwyz wohl befugt
sein, diese zwei Haaben nach Gutfinden auf andere Orte
des soeben genannten Gestaades zu verlegen, nie aber mehr
als zwei Haaben an demselben besigen konnen; mit dem
deutlichen Vorbehalt jedoch, daB diese in Ansehung der
Haaben vom lobl. Stand Schwyz angenommene freundschaft-
liche Auskunft auf keine andern Artikel der Mediation je-
mals solle ausgedehnt werden mdgen.

# %
*

Nachdem nun durch diese gegenwdrtigen Vergleichs-
punkten, gedachte Unsere getreue liebe Eidgenossen der
beyden lobl. Stinde Ziirich und Schwyz, gdnzlich verglichen
und vereinbart worden, so ist gegenwdrtiges Instrument zu
wahrem Urkund dessen, nachdem solches von beyden Hafen
Theilen in seiner dermaligen Form gutgeheiBen und diesem
nach von lobl. Standes Bern wohl bestellter Kanzley in drei
gleichlautenden Doppeln ausgefertiget worden ist: in allen
drey Doppeln sowohl in Unser des Eingangs genannten
Eidgendssischen Stinde Namen, mit dem gewohnten Standes
Insigel Unserer getreuen Lieben Eidgenossen lobl. Standes
Bern, als aber auch mit den gewohnten Standes Insiegeln
Unserer ebenfalls Getreuen lieben Eidgenossen der beiden
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Stéinde Ziirich und Schwyz verwahret und bekréftiget und
von sdmtlichen respectiven Staats- und Landschreibern unter-
schrieben. — Das einte Doppel von diesem also ausgefer-
tigten <besiegelten und unterschriebenen Vergleichsinstru-
menten dem lobl. Stand Ziirich — das andere dem lobl.
Stande Schwyz — ein drittes Doppel aber dem lobl. Stande
Bern, zur Aufbewahrung in dortigem Archiv zugestelit und
tibergeben worden.

S0 geschehen in Bern den zwdlften Aprill, in Ziirich
den sechsten Brachmonat und in Schwyz den achten Brach-
monat, alles im ]Jahr 1796

Carl Morlot  Johan Conrad v. Escher Dom. Ant. Ulrich

Staatsschreiber Staatsschreiber Landschreiber
des lobl. Standes des 1. Standes Ziirich. und Archivist
Bern. d.l. Standes Schweiz.

Die ziircherische wie die schwyzerische Gesandtschaft
bezeugen hierauf dem Stand Bern wie den iibrigen neutralen
Stéinden den verbindlichsten Dank fiir die vielfachen Be-
mithungen, den unermiidlichen Eifer und die vaterlndische
Denkensart, welche sie wdhrend dieses Geschdftes bekundet
hdtten.

Die andern Gesandtschaften nehmen an dieser Aus-
s6hnung den wdrmsten Anteil.






	Die Hafengüter bei Richterswil und die Staatsgrenze zwischen Schwyz und Zürich

